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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Für eine zeitgemäße städtebauliche Entwicklung ist es notwendig, die Planungen der Stadt 
regelmäßig hinsichtlich ihrer Aktualität zu überprüfen und den neueren Anforderungen an-
zupassen. Für die Innenstadt Kaltenkirchens sind hier u.a. die geplante Umgestaltung des 
Bahnhofareals, eine veränderte Einzelhandelssituation, die verkehrliche Situation, die Ein-
stufung als Mittelzentrum seit 1998 sowie die bereits erfolgte und auch für die Zukunft 
noch zu erwartende Zunahme an Bevölkerung und Gewerbeansiedlungen zu nennen. Vor 
diesem Hintergrund hat die Stadt Kaltenkirchen beschlossen, die Rahmenplanung für die 
Innenstadt fortzuschreiben, auch um die Innenstadt bezüglich innenstadtrelevanten Einzel-
handel abzugrenzen. 

Der Rahmenplan stellt eine „informelle Planung“ dar, die keine Rechtsnorm für die Eigen-
tümer und Mieter entfaltet.  Sie ist aber durch die Beschlüsse der städtischen Gremien mit 
dem Charakter der Selbstbindung für alle späteren Planungen Entscheidungsgrundlage.  

Gegenüber den Rahmenplänen aus den 90er Jahren mit einer hohen Detailschärfe von An-
fang an soll die aktuelle Rahmenplanfortschreibung im Sinne eines Masterplans erfolgen, 
der eine hohe Flexibilität bei der späteren Umsetzung ermöglicht und als Kommunikations-
plattform für alle an der Innenstadtentwicklung beteiligten Akteure dient, um auf dieser 
Grundlage die zukünftige städtebauliche Entwicklung zu steuern. Die Rahmenplanfort-
schreibung bzw. der Masterplan soll ein robustes Grundkonzept mit textlichen und räum-
lich definierten Zielsetzungen bieten. Auf dieser Basis können dann für jeweils aktuelle 
Teilbereiche, Planungen mit einer Detailschärfe erstellt werden, die dann auch die konkre-
ten Anforderungen und Bauabsichten berücksichtigen. In diesem Sinne wurden im Zuge 
des Aufstellungsverfahrens folgende Aufgaben herausgestellt, die der Master- bzw. Rah-
menplan als Steuerungsinstrument für die Kaltenkirchener Innenstadt erfüllen soll: 

• Aufzeigen der städtebauliche Chancen mit einer ausreichenden Flexibilität 

• Darstellung der Eckpunkte der städtebaulichen Entwicklung, so dass nicht mehr von 
Einzelfall zu Einzelfall entschieden werden muss 

• Festlegung von (Mindest-) Geschossigkeiten, Definition von Bauweise und Nut-
zungszonierungen, z.B. Bereiche für Einzelhandel 

Bei konkreten Bauvorhaben oder Investitionsideen können später aus den Grundstrukturen 
des Rahmenplans B-Pläne, ggf. auch vorhabenbezogen, entwickelt werden, die detaillierte-
re Aussagen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise etc. beinhalten und dabei 
die Rahmenziele und Grundlagen berücksichtigen. Gesamtstädtische Einflüsse und die 
Aufgaben als Mittelzentrum auch über die Stadtgrenzen hinaus sollen bei der Rahmenplan-
fortschreibung berücksichtigt werden. 

Die Rahmenplanfortschreibung fokussiert - unter Berücksichtigung gesamtstädtischer 
und übergeordneter Einflussfaktoren - auf die Analyse und Masterplanentwicklung der In-
nenstadt. Parallel zu dieser Rahmenplanfortschreibung wird ein Verkehrsentwicklungs-
konzept (Büro Gertz Gutsche Rümenapp) für die Gesamtstadt mit Schwerpunkt auf die In-
nenstadt erarbeitet, wobei die Bearbeitung der beiden Gutachten aufeinander abgestimmt 
wird und die wesentlichen Ergebnisse jeweils Berücksichtigung finden. Des Weiteren wur-
de zu Beginn der Rahmenplanfortschreibung basierend auf einem bereits älteren gesamt-
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städtischen Einzelhandelsgutachten eine gesondertes Einzelhandelsgutachten (Büro GFK-
GeoMarketing GmbH – Gfk Prisma Institut) für die Innenstadt erarbeitet, da dieses Thema 
für die Innenstadtentwicklung eine zentrale Rolle spielt.  

Vorgehensweise / Verfahren 

Die Erarbeitung der Rahmenplanfortschreibung erfolgt in Form eines kooperativen und 
prozessorientierten Verfahrens (Terminübersicht s. Anhang). Durch die Beteiligung von 
Politik und Öffentlichkeit kann dabei die Akzeptanz und Nachhaltigkeit des Konzepts zur 
Stadtentwicklung gestärkt werden. (vgl. Abbildung 1) 

 
Abbildung 1: Ablaufschema des Verfahrens 

Zentrale Bedeutung innerhalb des Prozesses hat die Lenkungsgruppe. Diese setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertreter der Politik und Verwaltung und der Gutacherbüros Architek-
tur + Stadtplanung und Gertz Gutsche Rümenapp zusammen. Sie begleitet das gesamte 
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Verfahren. Für die Moderation, Ausarbeitung der städtebaulichen und verkehrlichen Kon-
zepte und für fachlichen Input und Beratung sind ebenfalls die Planungsbüros zuständig. 
(vgl. Abbildung 2) 

 
Abbildung 2: Aufgabe der Lenkungsgruppe 

Die Analysewerkstatt diente dazu, eine gemeinsame Informationsbasis aller Beteiligten 
herzustellen. Die städtebauliche Bestandsaufnahme und die vorläufige Stärken-Schwächen 
Analyse wurde in die Werkstatt eingebracht. Ziel der Konzeptwerkstatt war die Erarbei-
tung eines Leitbildes für die Innenstadtentwicklung und die Entwicklung von ersten Ideen 
für einen Masterplan.  

In der Öffentlichkeitsveranstaltung bestand für interessierte Bürger und Bürgerinnen, ein-
schließlich Vertreter von Verbänden, Nachbargemeinden etc. die Möglichkeit sich über die 
bisherigen Ergebnisse zu informieren, über die Inhalte zu diskutieren und Anregungen und 
eigene Sichtweisen vorzubringen. Ergänzend fand eine gesonderte Veranstaltung mit den 
Mitgliedern der Jugendstadtvertretung statt, um die spezifische Sichtweisen dieser Be-
völkerungsgruppe einzubeziehen.  

Parallel zu den Werkstätten und der Öffentlichkeits- und Jugendbeteiligung haben die be-
teiligten Planungsbüros die jeweiligen Fachgutachten erarbeitet, deren Ergebnisse als In-
put in die Treffen der Lenkungsgruppe sowie in die Werkstätten und Öffentlichkeitsbeteili-
gungen einflossen. Umgekehrt gingen die Ergebnisse der Treffen in den weiteren 
Planungsprozess ein. Die Information und Beteiligung der Politik und Öffentlichkeit über 
den Fortgang des Planungsprozesses und die erarbeiteten Ergebnisse erfolgte neben der Öf-
fentlichkeits- und Jugendbeteiligung durch Pressearbeit, Veröffentlichungen im Internet 
und im Bau- und Umweltausschuss. 
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2 Grundlagen 

2.1 Lage im Raum  

Die Stadt Kaltenkirchen liegt im Südwesten des Kreises Segeberg in Schleswig-Holstein, 
ca. 35 km von Hamburg entfernt. Kaltenkirchen gehört zur Metropolregion Hamburg und 
liegt verkehrsgünstig zwischen Hamburg und Kiel an der Bundesautobahn A 7. Außerdem 
verfügt die Stadt mit vier Haltestellen über einen Anschluss an die Regionalbahnlinie A 1 
der AKN (Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) (vgl. Plan 1: Übersichtsplan Um-
land). Kaltenkirchen stellt nach der Raumordnung Schleswig-Holsteins den Endpunkt der 
Aufbauachse Nord in der Metropolregion Hamburg dar.  

Neben dem Hauptort Kaltenkirchen, in dem auch die Siedlungstätigkeit konzentriert ist, 
liegen am westlichen Stadtrand die Ortsteile Moorkaten und Heidkaten, jenseits Bundesau-
tobahn A 7. Das Stadtgebiet wird im Norden von den Gemeinden Nützen und Schmalfeld, 
im Osten von den Gemeinden Oersdorf und Kisdorf, im Süden von der Gemeinde Hen-
stedt-Ulzburg und der Gemeinde Alveslohe sowie im Westen von den Gemeinden Langeln 
(Kreis Pinneberg) und Heidmoor umgeben. 

2.2 Abgrenzung des Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet hat eine Größe von rd. 45,5 ha. Die Abgrenzung des Untersu-
chungsgebietes stimmt mit der überein, die auch in den Einzelhandelsgutachten der Gfk-
PRISMA-Studien1 herangezogen wurde. Im Rahmen dieses Gutachtens geht es auch darum, 
die Abgrenzung der Innenstadtrelevanz aus Einzelhandelssicht zu überprüfen. Das Untersu-
chungsgebiet wird im Einzelnen wie folgt begrenzt (vgl. Planband, z.B. Plan 1 und Plan 4): 

• im Norden durch das Bürgerhaus, den Kamper Weg, die Michaeliskirche an der Kir-
chenstraße und die nördlich an die Königstraße und Schützenstraße angrenzenden 
Grundstücke. 

• im Osten durch die Grundstücke östlich des Neuen Wegs und des Kuhdamms sowie 
des Bahnhofes  

• im Süden durch die Grundstücke südlich der Hamburger Straße einschließlich der 
Bebauung am Prignitzer Weg und eines kleinen Teils des Flottkamps 

• im Westen durch die Straße Teinsiek. 

2.3 Historische Siedlungsentwicklung 

Der Grundstein zur Entstehung des Ortes Kaltenkirchen wurde offenbar mit dem Bau einer 
Kirche Anfang des 14. Jahrhunderts gelegt.  2 Die Abbildung 3 zeigt die Keimzelle Kalten-

                                                
1  Gutachten der Gfk-PRISMA zur Innenstadtverträglichkeit großflächigen Einzelhandels aus Mai und Oktober 2005 

sowie zum Rahmenplan aus Oktober 2007. 
2   Eine zusammenfassende Analyse und Darstellung der historischen Entwicklung der Innenstadt Kaltenkirchens besteht 

unseres Wissens nach nicht. In einer Broschüre zum Grünen Markt sind jedoch einige Informationen zu markanten 
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kirchens um die Michaelis-Kirche und die umliegenden Gebäude vor ungefähr 150 Jahren. 
Die Grundstücksgrenzen um die Kirche haben früher einen Kreis um den heutigen Kir-
chenvorplatz gebildet. 

  
Abbildung 3: Michaeliskirche und Umfeld vor ca. 150 Jahren 

Der heutige Grüne Markt war ursprünglich eine Ackerfläche, auf der regelmäßig im Herbst, 
nach der Ernte, ein Krammarkt abgehalten wurde. Im Jahre 1911 verkaufte der damalige 
Eigentümer die Fläche an die Gemeinde Kaltenkirchen mit der Auflage, den Marktplatz nie 
zu bebauen. Aus dem Krammarkt wurde bald der Jahrmarkt. 1984 zog der Jahrmarkt auf 
den Festplatz um. Seit 1956 findet jeden Samstag der Wochenmarkt auf dem Marktplatz im 
südlichen Bereich des Grünen Marktes statt.  

Dort stand früher das alte Rathaus (ehemals Meierei) (Ecke Holstenstraße/Am Markt (vgl. 
Abbildung 4). Mit dem Bau des neuen Rathauses an der Schulstraße, wurde das alte Ge-
bäude abgerissen. In Abbildung 4 ist auch das ortsbildprägende Strohdachhaus am westli-
chen Rand des Marktes zu erkennen, das 2001 abbrannte und durch einen Neubau in ähnli-
chen Kubaturen ersetzt wurde (vgl. Abbildung 5). 

 
Abbildung 4: Grüner Markt von Osten,  
Datum nicht bekannt 

Abbildung 5: Grüner Markt von Südosten,  
Datum ca. 2004 

                                                
Plätzen der Innenstadt enthalten Stadt Kaltenkirchen, Stadtarchiv (Mai 2006): Der Marktplatz in Kaltenkirchen. Bro-
schüre für eine Projektwoche der Grundschule Lakweg. Text Karl-Michael Schröder, Fotos Sandra Löwe. 
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Der Bau der Bahnstrecke Hamburg-Kaltenkirchen geht auf das Jahr 1884 zurück, die 1916 
nach Neumünster verlängert wurde. Diese Infrastrukturmaßnahme hat die Entwicklung der 
Innenstadt Richtung Südosten verstärkt.  

Für die Gesamtstadt Kaltenkirchen in ihrer heutigen Form ist die Entwicklung seit dem 20. 
Jahrhundert entscheidend. Kennzeichnend ist die starke Zunahme der Bevölkerung nach 
dem 2. Weltkrieg von ca. 2.000 Einwohner im Jahr 1936 auf heute fast 20.000 Einwohner. 
Das Wachstum wurde begleitet von einer regen Gewerbeansiedlung und dem Ausbau der 
Infrastruktur. Wichtige Einflussfaktoren der Entwicklung waren zunächst die Aufnahme 
von Flüchtlingen, die Nähe zu Hamburg und die raumordnerische Festlegung als nördlicher 
Endpunkt der Siedlungsachse Hamburg-Kaltenkirchen, die Überlegungen zum Bau eines 
Großflughafens Kaltenkirchen, die Wiedervereinigung Deutschland u.a.m. 1973 erhielt 
Kaltenkirchen seine Stadtrechte.3 Das starke Wachstum hat auch zu stetigen Veränderungen 
in der Innenstadt geführt.  

2.4 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 

Für das Untersuchungsgebiet liegen keine speziellen Auswertungen bzw. Daten zur Be-
völkerungsentwicklung und Bewohnerstruktur vor. Lediglich zu den aktuellen Bevölke-
rungs- und Ausländerzahlen ist im Rahmen des gesamtstädtischen Verkehrskonzeptes eine 
Auswertung nach Verkehrszellen vorgenommen worden. Danach lebten Ende 2006 in Kal-
tenkirchen ca. 19.900 Einwohner, von denen ca. 10% bzw. 2.000 innerhalb des Untersu-
chungsgebietes wohnen.4  Dieser Wert verdeutlicht die Bedeutung der Innenstadt als 
Wohnstandort.  

Der Ausländeranteil in ganz Kaltenkirchen beträgt ca. 6%, während er für das Untersu-
chungsgebiet mit ca. 10% etwas höher liegt. Ein Hinweis auf mögliche Problemstellungen 
oder sonstige Anforderungen für die Innenstadtentwicklung kann hieraus nicht abgeleitet 
werden. 

Generell haben gesamtstädtische Entwicklungen und Strukturen Auswirkungen auf die In-
nenstadt als städtisches Zentrum. Daher werden im Folgenden einige Angaben zu sozio-
ökonomischen Strukturdaten der Gesamtstadt gemacht und auf generelle Trends der de-
mographischen Entwicklung hingewiesen.  

Kaltenkirchen weist in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten ein starkes kontinuierli-
ches Bevölkerungswachstum auf. Von 1990 bis 2007 ist die Bevölkerung von rund 13.500 
Einwohner auf rund 19.900 Einwohner gestiegen, was einer Zunahme um ca. 47% bzw. ei-
ner durchschnittlichen jährlichen Zunahme von 2,8% entspricht. 5 

                                                
3  vgl. www. kaltenkirchen.de. Eckpunkte der historischen Entwicklung s. auch Anhang. 
4  Bei der Zuordnung auf die Verkehrszellen handelt es sich nicht um eine exakte Zählung, sondern um eine plausible 

Umlegung. Weitere geringe Abweichungen sind aufgrund der nicht 100%en Übereinstimmung mit dem Untersu-
chungsgebiet sowie der erforderlichen Annahme eines Korrekturwertes für eine Zelle wahrscheinlich. Insgesamt kann 
jedoch von einem geeigneten Näherungswert ausgegangen werden.  

5  Daten in der Grafik, jeweils 31.12.xx. Für 2000  bis 2006 gem. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein, für 2007 gem. Stadt Kaltenkirchen. 
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Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Kaltenkirchen 1990 bis 2007 

Gemäß einer Vorausberechnung des Statistischen Amtes Schleswig-Holstein für Kalten-
kirchen bis 2020 wird auch weiterhin von einem kontinuierlichen Wachstum bis auf ca. 
22.250 Einwohner ausgegangen.6 Mit der zuvor dargestellten Wachstumsprognose weicht 
Kaltenkirchen von der für Schleswig-Holstein und auch für den Kreis Segeberg erwarteten 
Entwicklung deutlich ab (vgl. Abbildung 7).7 Die im Verlauf der Jahre 2008 und 2009 fest-
gestellten Schwankungen sind vermutlich nicht Indiz für eine Umkehrung des generellen 
Trends.  

Kennzeichnend für Kaltenkirchen ist dabei, dass die Zunahme (bis 2020) nicht allein auf 
Wanderungssalden, sondern auch aus Geburtenüberschüssen aufgrund der vergleichswei-
se jungen Altersstruktur resultiert, wenngleich diese von +50 im Jahr 2006 auf +20 im Jahr 
2020 sinken werden. Ingesamt ist auch in Kaltenkirchen von einer Verschiebung zu Gun-
sten älterer Altersgruppen auszugehen, wobei dies an Deutlichkeit nach 2020 zunehmen 
wird, da dann die heute besonders stark vertretene Gruppe der um die 40-jährigen sukzessi-
ve ins Rentenalter eintritt.  

Die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung unterstreicht die Bedeutung einer Fortent-
wicklung der Innenstadt und stellt aufgrund der von ihr ausgehenden Entwicklungsimpulse 
gleichzeitig ein besonderes Potenzial dar.  

                                                
6  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein i.A. der Stadt Kaltenkirchen (Nov. 2006): Bevölkerungsent-

wicklung in der Stadt Kaltenkirchen bis 2020. 
Für das Jahr 2020 liegen zwei weitere Prognosen vor, die mit 21.500 Einwohner (Institut für Stadtforschung und 
Strukturpolitik GmbH (IfS ) (Okt. 2005): Wohnungsmarktprognose für Schleswig-Holstein bis 2020, Tabelle 4.7) etwa 
um 750 Einwohner unterhalb und mit 22.700 Einwohner (Bertelsmann Stiftung) etwa um 450 Einwohner über der 
Kaltenkirchen-Prognose des Statistischen Amtes liegen. 

7   aus: s.o. „Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Kaltenkirchen bis 2020“.  

Die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2025 für die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein des Stati-
stikamt Nord i. A. des Innenministeriums S-H (Nov. 2007) kommt auch für den Kreis Segeberg zu einer rückläufigen 
Entwicklung ab 2015. 
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Die Arbeitslosenquote der Geschäftsstelle Kaltenkirchen der Bundesagentur für Arbeit lag 
Ende Januar 2008 bei 5%. Damit lag sie sowohl unter derjenigen des Kreises Segeberg (5,6 
%) als auch unter derjenigen von Schleswig-Holstein gesamt (8,4% für das Jahr 2007).8  

 
Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung bis 2020 im Vergleich 

2.5 Übergeordnete Planungsvorgaben und örtliche Planungen 

2.5.1 Ziele der Raumordnung 

Der Regionalplan für den Planungsraum I, Fortschreibung 1998 (Regionalplan I 1998) 
formuliert für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg einen 
Entwicklungs-, Förder- und Ordnungsrahmen mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit der Re-
gion und ihres Naturhaushaltes zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.9  

Kaltenkirchen liegt innerhalb des Ordnungsraumes um Hamburg und ist nördlicher End-
punkt der Siedlungsachse Hamburg – Norderstedt – Quickborn – Henstedt-Ulzburg – Kal-
tenkirchen. Gemäß Regionalplan I 1998 soll sich die kräftige Wirtschafts- und Siedlungs-
entwicklung insbesondere in den nördlichen Teilen der Achse fortsetzen. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Notwendigkeit zur Lösung von städtebaulichen Problemen 
u.a. auch in Kaltenkirchen und zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der gesam-
ten Achse hingewiesen.10 Kaltenkirchen ist als Mittelzentrum eingestuft (s. auch Kapitel 
3.1). In diesem Zusammenhang ist auch ein baulich zusammenhängender Siedlungsbereich 
dargestellt, der den Siedlungsbereich der Nachbargemeinde Oersdorf einschließt (vgl. 
Abbildung 8). 

                                                
8  Bundesagentur für Arbeit (31.01.2008): Arbeitsmarktreport für Bezirk Neumünster.  

Statistisches Jahrbuch Schleswig-Holstein 2008/2009, S. 98, Tabelle 14 
9  Regionalplan I 1998, Kap. 3.1, S. 9 

10 Regionalplan I 1998, Kap. 5.3, S. 19 
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Abbildung 8: Regionalplan für den Planungsraum I, Fortschreibung 1998 

Laut Regionalplan I 1998 besteht für Kaltenkirchen weiterhin eine erhebliche Nachfrage 
nach Wohnungen und Arbeitsplätzen mit entsprechenden Anforderungen an die kommuna-
le Infrastruktur. Das örtlich noch vorhandene Entwicklungspotenzial ist jedoch durch die 
bestehenden Gemeindegrenzen sowie aus ökologischen Gründen begrenzt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bedarf (insbesondere für Einfamilienhausbau) auch in 
der Gemeinde Lentföhrden abgedeckt werden kann und eine weitere flächenhafte gewerbli-
che Entwicklung Kaltenkirchens eine enge Abstimmung mit den Gemeinden Kisdorf und 
Nützen erfordert. Für die Nachbargemeinde Oersdorf wird darauf hingewiesen, dass es im 
zusammenhängenden Siedlungsbereich des Mittelzentrums Kaltenkirchen liegt und auch 
weiterhin an der Entwicklung des zentralen Ortes teilnehmen soll. In Kisdorf soll sich die 
Siedlungsentwicklung auf den im Achsenraum gelegenen Bereich beschränken. 11  

Des Weiteren werden im Regionalplan für die Stadt Kaltenkirchen folgende konkreteren 
Ziele genannt:  

Ziel Regionalplan 1998 Umsetzung 

Stärkung der zentralörtlichen Funktionen durch den 
weiteren Ausbau des Stadtkernes insbesondere des 
Bahnhofsumfeldes. 

wurde z. T. umgesetzt 

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 
durch einen zentralen Omnibusbahnhof. 

wurde nicht nachhaltig umgesetzt 
(vgl. GGR, Verkehrskonzept) 

                                                
11  Regionalplan I 1998, Kapitel 5.6.2, S. 25 f  
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Entlastung der Stadt vom gewerblichen Durch-
gangsverkehr durch eine neue Straßenverbindung 
zwischen B 433 und A 7 (Autobahnzubringer).  

wurde umgesetzt, zusätzlich Tieferlegung AKN im 
Ortskern, trotzdem weiterhin starker Durchgangs-
verkehr in Nord-Süd-Richtung (vgl. GGR, Ver-
kehrskonzept) 

Planerische Freihaltung der Trasse für eine mögli-
che Umlegung der AKN 

aufgrund der Tieferlegung AKN im Ortskern nicht 
mehr erforderlich 

Zurzeit befindet sich der Landesentwicklungsplan 2009 (LEP 2009-Entwurf), der den 
Landesraumordnungsplan 1998 (LROP) ersetzen soll, im Aufstellungsverfahren. Der LEP 
2009 ist auf das Jahr 2025 ausgerichtet und enthält allgemeine Zielvorstellungen für das 
Land. Detaillierte inhaltliche und räumliche Festlegungen erfolgen später auf Ebene der 
Regionalplanung.  

In dem LEP 2009-Entwurf wird u.a. darauf hingewiesen, dass in den Ordnungsräumen die 
Abstimmungen im Rahmen der Bauleitplanung vielerorts nicht ausreichen, um der beson-
deren räumlichen Situation (hohe Siedlungsdichte, intensive räumliche Verflechtungen, er-
heblicher Siedlungsdrucks, z.T. baulich zusammenhängende Gemeinden) Rechnung zu tra-
gen. Daher wird für die Städte und Gemeinden in den Ordnungsräumen ein erhöhter 
Abstimmungsbedarf gesehen. 12 Die Möglichkeiten Kaltenkirchens zur Erweiterung der 
Siedlungsfläche sind bereits heute begrenzt, so dass auch in Kaltenkirchen eine verstärkte 
Kooperation mit den Nachbargemeinden ein Potenzial für eine weiterhin positive Entwick-
lung der Stadt und des engeren Verflechtungsbereiches darstellt. Als Instrument für eine 
Kooperation nennt der LEP 2009-Entwurf die Stadt-Umland-Konzepte. Sie sind freiwillige, 
abgestimmte Planungen zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden, die zwischen Regio-
nalplanung und Flächennutzungsplanung einzuordnen sind. In diesem Zusammenhang wird 
auch auf weitere Planungs- und Kooperationsinstrumente hingewiesen (insbesondere Inte-
grierte Stadtentwicklungskonzepte und kommunale Wohnungsmarktkonzepte). 13 

2.5.2 Flächennutzungsplan 

Der seit 1999 wirksame Flächennutzungsplan hat mittlerweile acht Änderungen erfahren. 
Der Plan geht von einer Einwohnerzielzahl in Höhe von 21.500 Einwohnern aus, die nach 
derzeitiger Einschätzung in wenigen Jahren erreicht sein werden. Im Sinne eines „Qualita-
tiven Wachstum“ ist man bestrebt, künftig große Expansionen wie Anfang der 90er Jahre 
zu vermeiden, da das siedlungsstrukturelle Entwicklungspotential quantitativ begrenzt ist. 
Es ist beabsichtigt, in allen Teilräumen der Stadt eine ausgewogene Nutzungsstruktur her-
zustellen bzw. zu sichern. Trotz Verdichtung und Erweiterung der bebauten Stadtfläche soll 
Kaltenkirchen seinen Charakter als durchgrünte Stadt mit attraktiven Erholungsflächen und 
funktionsfähigem Naturhaushalt sichern und stetig weiterentwickeln. Weiterhin wird ein 
hoher Versorgungsstandard für die Stadtbevölkerung angestrebt. Die städtischen und regio-
nalen Verkehrssysteme sind so miteinander zu verbinden bzw. zu verflechten, dass neben 
einem hohen Grad an Funktionsfähigkeit und Erschließungsqualität auch eine stadt-, um-

                                                
12  LEP 2009-Entwurf. 5.3 (4): „In den Ordnungsräumen besteht für die Städte und Gemeinden bei Planungen für 

Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Infrastruktur und zur Freiraumgestaltung ein erhöhtes Abstimmungs- und gemein-
sames Planungserfordernis. Die Kommunen sollen daher verstärkt zusammenarbeiten und dazu auch Instrumente 
der interkommunalen Kooperation nutzen.“ 

13  LEP 2009-Entwurf: Kapitel 10.5, S. 136 
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welt- und sozialverträgliche Abwicklung des Verkehrs gewährleistet werden kann und die 
Innenstadt die Aufgaben eines Kommunikationspunktes voll erfüllen kann. 14 

 
Abbildung 9: Ausschnitt Flächennutzungsplan einschließlich 1. bis 8. Änderung 

Für das Untersuchungsgebiet stellt der Flächennutzungsplan folgende Nutzungen dar (vgl. 
Abbildung 9): 

• Entsprechend der vorhandenen und auch zukünftig angestrebten Nutzung sind ein 
Großteil der Flächen des Untersuchungsgebietes als gemischte Bauflächen darge-
stellt worden. Auch das Bahnhofsareal wurde als Fläche mit erheblichem Ent-
wicklungspotenzial und zur Stärkung der Innenstadt erkannt und im Zuge der 2. Än-
derung als gemischte Baufläche dargestellt.  

• Die westlich und östlich angrenzenden Gleisbereiche sind als Bahnanlagen darge-
stellt.  

• Wohnbauflächen befinden sich in dem Bereich entlang der Putlitzer Straße im Süd-
osten des Untersuchungsgebietes.  

• Die Bereiche des Bürgerhauses (Friedenstraße), der Michaeliskirche (Kirchenweg), 
des Rathauses (Schulstraße) sowie der Stadtbücherei und des Schulzentrums am 
Marschweg (zum Großteil südlich ans Untersuchungsgebiet angrenzend) sind als 
Gemeinbedarfsflächen dargestellt.  

                                                
14  vgl. Flächennutzungsplan 1999, Erläuterungsbericht S. 18. 
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• Als südlicher Punkt der an die Siedlung heranreichenden Landschaft ragt eine Fläche 
für Landwirtschaft in den nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes hinein.  

• Eine Fortführung dieses Grünbereichs stellt der als öffentliche Grünfläche darge-
stellte „Grüne Markt“ dar. 

2.5.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Stadt Kaltenkirchen aus dem Jahre 1997 wurde mit der 1. Fort-
schreibung 2004 überarbeitet. Darin ist eine auf die vorhandenen Landschaftsteile differen-
zierte Ziel- und Leitbildkonzeption dargestellt. Im Rahmen des Naturschutzes und der Er-
holungsplanung ist südöstlich der Innenstadt die Schaffung eines Flottmoorparkes mit 
Kleingartengelände vorgesehen, der bis an das Bahnhofsumfeld reichen soll und als Erho-
lungsgebiet konzipiert wird. Nördlich der Innenstadt soll der Übergang der städtebaulichen 
Entwicklung zur freien Landschaft und der Ohlau-Niederung durch eine großflächige Park-
anlage (Stadtpark) realisiert werden. Dadurch werden die Kurzzeit- und Naherholungsmög-
lichkeiten der Bewohner des Nahbereiches erheblich verbessert. Zentrumsnahe Grünzüge 
und der Erholungspark sollen durch Freizeiteinrichtungen optimiert und erweitert werden. 
Die Maßnahmen Flottmoorpark und Stadtpark sind bereits im Kreisentwicklungsplan 2006-
2011 enthalten.  

2.5.4 Bisherige Rahmenpläne  

Rahmenplan Zentrum 1981 und 1989 

Die Stadt Kaltenkirchen hat im Jahre 1981 den städtebaulichen Rahmenplan für den gesam-
ten „zentralen Bereich“ aufgestellt, um die planerischen Grundlagen für die weitere Ent-
wicklung speziell im Stadtzentrum zu schaffen. Im Jahr 1989 erfolgte eine Fortschreibung 
des Rahmenplans, kurz Rahmenplan II Zentrum genannt. Der Geltungsbereich war klei-
ner als der der aktuellen Fortschreibung. Er endete im Westen und Süden an der Frieden- 
bzw. Hamburger Straße und im Osten an der Bahnhofstraße. Im Rahmenplan von 1989 
wird darauf hingewiesen, dass seit der Fassung des Rahmenplans von 1981 bereits zahlrei-
che Maßnahmen umgesetzt wurden.15 

Der Schwerpunkt für den Rahmenplan II lag „in der Notwendigkeit, für den zentralen Be-
reich eine Verkehrsberuhigung zu erzielen und dabei ausreichende Parkplätze in unmittel-
barer Zuordnung zu den zentralen Einrichtungen, Dienstleistungsbetrieben und Geschäften 
zu schaffen. Planungsziel ist die Erhaltung und Förderung eines leistungsfähigen Einzel-

                                                
15 1989 bereits umgesetzte Maßnahmen (s. Rahmenplan II 1989, S. 4): 

 Sanierung des Pastorenhauses / Bürgerhauses 
 Erschließung und Wohnbebauung mit Seniorenwohnungen BIG-Heimbau (B-Plan 7a) 
 Neubau des Rathauses 
 Ausbau der Schulstraße 
 Neubau der Pensionskasse Deutscher Konsumgenossenschaften mit Postamt 
 Neubau einer zentralen Parkpalette 
 Ausbau der Kirchenstraße mit Gestaltung des Kirchenvorplatzes 
 Neubau eines Pastorats 
 Neubau des Eckbereiches Königstr. / Ecke Holstenstr. mit Bebauung des ehem. Mühlengrundstückes Ströh 
 Neugestaltung des kleinen Marktes 
 Abbruch des alten Rathauses (ehem. Meierei) 
 Ausbau der Ortsdurchfahrt der L234 (Friedenstr. / Schmalfelder Str.) 
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handels- und Dienstleistungszentrums im Innenstadtbereich für die Einwohner Kaltenkir-
chen sowie den Gemeinden des Nahbereichs.“16.  

Insgesamt war der Rahmenplan II stark am damaligen Bestand orientiert. Eine seinerzeit 
wesentliche Aufgabe des Rahmenplanes war ein übergreifendes Planungskonzept für die 
Bebauungspläne 7a und 7b zu liefern (Bereich zwischen Hamburger Straße, Friedenstraße, 
Holstenstraße und Brauerstraße, s. auch Plan Nr. 7). Wesentliche aus dem Erläuterungsbe-
richt und den Plänen ablesbare Ziele oder Maßnahmen des Rahmenplanes II (vgl. 
Abbildung 10) waren: 

Nutzung / Gestaltung: 

• Beibehaltung einer maximalen Drei- bis Viergeschossigkeit, entsprechend der 
Grundsatzentscheidung der Stadtvertretung. Der Rahmenplan differenziert diesbe-
züglich für die einzelnen Teilbereiche / Gebäude und sieht z. T. auch eine Zwei- oder 
in Randbereichen auch eine Eingeschossigkeit vor.  

• Hohe Dichte innerhalb der Innenstadt und gleichzeitige Erhaltung bzw. Neuanlage 
von Grünelementen. Eine Maßnahme ist die Neuanlage eines Rathausgartens im 
rückwärtigen Bereich sowie der Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen. 

• Erhalt und Verstärkung geschlossener, raumbildender Gebäudekanten im Bereich der 
Geschäftsnutzung, explizit genannt auch für die Schulstraße und die Holstenstraße 
auf Höhe des Grünen Marktes.  

• Innenstadt als Standort vornehmlich für Einzelhandel sowie öffentliche und private 
Dienstleistungen, aber auch Bereitstellung zusätzlicher Wohnungen. Als eine konkre-
te Maßnahme wird die Ergänzung der Wohnbebauung im Bereich B-Plan 7a ein-
schließlich Seniorenwohnungen mit der Ergänzung verkehrsruhiger Flächen genannt. 

• Als Hauptbereiche der Geschäftsnutzung werden die Hamburger und Friedenstraße 
sowie ringförmig die Straßen Königsstraße/Kleiner Markt, Schützenstraße/Großer 
Markt und Holstenstraße genannt. Mögliche Strukturmängel sollten sowohl durch 
planerische Maßnahmen als auch durch Eigeninitiative der Betriebsinhaber vermie-
den und vorgebeugt werden. Als eine konkrete Maßnahme wird die Neuordnung des 
Baublocks Hüttmannstraße / Am Markt genannt. 

• Ergänzend zum Rahmenplan wird eine Ortsgestaltungssatzung empfohlen, die insbe-
sondere Regelungen zu Werbeanlagen trifft und die wichtigsten Gestaltungskriterien, 
z.B. zu den Bereichen Einfriedungen, Vorgärten und Fassaden beinhaltet. 

Verkehr:  

• Aufgabe der Fußgängerzone im West- und Mittelteil der Holstenstraße  

• Umgestaltung der gesamten Holstenstraße in eine verkehrsberuhigte Einbahnstraße 
mit Separationsprinzip und Parkplätzen in Längsaufstellung. Ziel war eine Öffnung 
für den Pkw-Verkehr, gleichzeitig jedoch den Durchgangsverkehr herauszuhalten. 

• Öffnung der Straße „Am Markt“ für den Zweirichtungsverkehr und Umgestaltung zu 
einem Straßenzug mit der Brauerstraße. 

                                                
16  Städtebaulicher Rahmenplan II Zentrum, Erläuterungsbericht Oktober 1989 (Rahmenplan II 1989), S. 3  
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• Aufgabe der Wendeanlage Brauerstraße zu Gunsten einer vergrößerten Stellplatzan-
lage.  

• Einrichtung eines Geh- Fahr- und Leitungsrechtes zwischen Brauer- und Schulstraße 
zur Realisierung einer schleifenförmigen Erschließung. 

• Auflösung der Fußgängerzone in der südliche Schulstraße und Umgestaltung in eine 
verkehrsberuhigte Zone bis zur Ausfahrt aus der Stellplatzanlage des Rathauses. Der 
nördliche Teil soll Fußgängerzone bleiben. 

Eine aktuelle Beurteilung der Ziele / Maßnahmen des Rahmenplanes wird im Rahmen der 
Innenstadt-Analyse (siehe Kapitel 4) vorgenommen. Insgesamt ist festzustellen, dass die 
damals vorgesehenen Maßnahmen zu einem Großteil umgesetzt wurden.  

 
Abbildung 10: Rahmenplan II 1989, Gestaltungsplan 1987 

Städtebaulicher Rahmenplan, Entwicklungsbereich Bahnhof von 1999 

Nach Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes für den Bahnhofsbereich im Jahr 
1994 kam es aufgrund veränderter Planungsvoraussetzungen bzgl. der AKN zunächst zu 
einer Unterbrechung der noch im gleichen Jahr begonnenen Rahmenplanung für den Bahn-
hofsbereich. Im Mai 1999 wurde schließlich der Städtebauliche Rahmenplan für den Ent-
wicklungsbereich Bahnhof unter Berücksichtung der dann aktuellen Rahmenbedingungen 
(insbesondere Tieferlegung der AKN) beschlossen.  
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Wesentliche Zielsetzungen des Rahmenplanes Bahnhof in Bezug auf die Innenstadt bzw. 
den Bahnhofsbereich selbst waren17: 

• Innenstadterweiterung und gleichzeitig Endpunkt der Hauptgeschäftszone mit ge-
mischter Nutzung und guten Aufenthaltsqualitäten 

• Verknüpfung zwischen Innenstadt und Wohngebieten 

• Aufwertung als Mittelzentrum durch die Ergänzung der Geschäftszone und der damit 
verbundenen Kaufkraftbindung 

• Aufwertung der Bahnhofsfunktion und des Erscheinungsbildes 

• Keine Passagen, sondern offener Stadtbereich mit öffentlichem Charakter 

• Bildung von Straßenräumen zur Hamburger Straße und Straße Am Bahnhof 

• Erhalt des historischen Bahnhofgebäudes 

• Entwicklung des östlich angrenzenden Gebietes zwischen AKN und Hamburger 
Straße zu einem Mischgebiet. 

 
Abbildung 11: Ausschnitt des Gestaltungsrahmens, Rahmenplan Bahnhof 1999 

Das damalige Bebauungskonzept sieht eine 2-3-geschossige Bebauung mit Staffelge-
schoss zur Hamburger Straße, eine 2-geschossige Bebauung mit Staffelgeschoss zur Straße 
Am Bahnhof bzw. 1-2 Geschossen neben dem historischen Bahnhof und im Innenbereich 
vor. Die Eingangs- und Ecksituationen sollten betont werden. 

Das Nutzungskonzept sieht eine Mischnutzung von Geschäften, Büros, Gewerbe, Dienst-
leistungen und Wohnen vor, die im Rahmenplan den jeweiligen Teilbereichen zugeordnet 
sind. Als Beispiel für mögliche Publikumsmagneten an der Ostseite des Bahnhofes werden 
explizit ein SB-Markt, ein Kaufhaus oder ein Veranstaltungssaal mit Kino und Gastrono-
mie genannt. Für die Grundstücke nördlich der Straße Am Bahnhof wird eine Einbindung 

                                                
17  vgl. Stadt Kaltenkirchen - Städtebaulicher Rahmenplan – Entwicklungsbereich Bahnhof (Mai 1999), S. 8 f 
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in die Innenstadterweiterung gesehen, während östlich des Neuen Weges der Übergang in 
kleinteilige Wohnbebauung erhalten bleiben soll. 

Das Freiraumkonzept betont u. a. die Vermeidung von „Rückseiten-Charakter“ und die 
Schaffung von Blickbeziehungen (Bahnsteig, Fußgängerebene, Tiefgarage). 

Das Verkehrskonzept sieht u.a. eine Fußgängerverbindung Holstenstraße –Bahnhof durch 
Umlegung und den Rückbau der Straße Am Bahnhof, die Schaffung einer Verbindungs-
straße zwischen Hamburger Straße und Straße Am Bahnhof sowie die Entlastung des vor-
handenen Parkhauses (westlich Bahnhof) durch Schaffung neuer Parkraumangebote vor. 

Mit dem zuvor dargelegten Konzept wurde eine fachübergreifend abgestimmte bauliche 
Umsetzungsmöglichkeit mit konkretisierten Aussagen zur Bebauung, zur Nutzung, zum 
Freiraum und zum Verkehr dargestellt. Mit dieser Planung sollten mögliche Investoren an-
gesprochen werden. Die in dem Konzept enthaltenen Vorgaben sind gemäß Rahmenplan 
Bahnhof z.T. variabel, z.T. aber auch als feste Rahmenvorgaben für spätere Anpassungen 
zu sehen. Folgende feste Vorgaben sind im Rahmenplan Bahnhof definiert18:  

• bebaute Fläche als Maximalausdehnung, Lage der Gebäude, Prinzip der Bebauung, 
Gebäudehöhen 

• Zufahrten und Erschließung des Bahnhofgrundstückes 

• Fußgängerbereiche, Durchgänge, Zugänge 

• Taxistand, Busbuchten, AKN-Zugänge 

• Charakter des inneren Bahnhofbereiches als öffentliche Fläche 

• Nutzungsmix 

Der Rahmenplan wurde zwischenzeitlich durch Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 65 in 
verbindliches Baurecht umgesetzt und in diesem Zuge weiter konkretisiert bzw. abgewan-
delt. (Zur Beurteilung im Rahmen der Fortschreibung des Rahmenplanes Innenstadt s. Ka-
pitel 4.1). Bereits baulich umgesetzt wurden der Bau eines neuen Bahnhofsgebäudes sowie 
die Herstellung der Verbindungsstraße zwischen Straße Am Bahnhof und Hamburger Stra-
ße mit integrierten Bushaltestellen. 

2.5.5 Bebauungspläne 

Für den Bereich des Untersuchungsgebietes liegen die in Plan 7 wiedergegebenen Bebau-
ungspläne vor. 

Im Norden des Untersuchungsgebietes bestehen für weite Teile sogenannte einfache Be-
bauungspläne (B-Plan 45 und 46), für die eine Mischgebietsnutzung festgesetzt ist, wäh-
rend die Vorhaben ansonsten nach § 34 BauGB (Vorhaben im Innenbereich) zu beurteilen 
sind. Demnach müssen sie sich bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung und der Ge-
staltung in die Umgebung einfügen. 

Vorhaben auf Flächen nördlich der Königstraße und am Neuen Weg, die nicht durch einen 
Bebauungsplan überplant sind, werden ebenfalls nach § 34 BauGB bewertet. Die Nutzung 
des Grünen Marktes ist durch eine Vereinbarung geregelt, zu der sich die Stadt beim Kauf 

                                                
18  Stadt Kaltenkirchen - Städtebaulicher Rahmenplan – Entwicklungsbereich Bahnhof (Mai 1999), S. 17 
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der Fläche im Jahre 1911 gegenüber dem damaligen Besitzer verpflichtete. Darin wird jeg-
liche Bebauung ausgeschlossen.  

Im Untersuchungsgebiet werden überwiegend Mischgebiete festgesetzt. Bezüglich der Ge-
schossigkeit dominieren Festsetzungen mit maximal zwei bis drei Vollgeschossen. Im Be-
reich zwischen Holstenstraße und Hamburger Straße ist entlang der Straßen vielfach eine 
geschlossene Bauweise festgesetzt, während sonst eine offene Bauweise vorherrscht. Aller-
dings sind die einzelnen Baufenster z.T. vergleichsweise klein geschnitten, so dass auch bei 
geschlossener Bauweise nicht durchgängig zusammenhängende Baufronten erzielt werden.  

Richtung Bahnhof sind z.T. auch vier Geschosse zulässig (B-Plan 62). Im Bahnhofsumfeld 
ist eine Kerngebietsnutzung festgesetzt mit geschlossenen sowie abweichenden Bauweisen 
und einer Geschossigkeit von ein bis fünf Vollgeschossen (B-Plan 65). Für die gewünschte 
Ausbildung von städtebaulichen Räumen fehlt hier jedoch die Festsetzung ausreichender 
Mindestgeschossigkeiten. Südlich des Bahnhofes (B-Plan 49) grenzt ein allgemeines 
Wohngebiet mit einer Geschossigkeit von drei bis vier Vollgeschossen an. Zur Hamburger 
Straße hin gilt auch für diese Blöcke eine Mischgebietsfestsetzung mit vier Vollgeschossen. 

Für einen Teil der im Untersuchungsgebiet befindlichen Gemeinbedarfseinrichtungen 
(Bürgerhaus, B-Plan 31und Rathaus, B-Plan 7a) sind Gemeinbedarfsflächen festgesetzt. 
Das Sondergebiet im Bereich des B-Plans 7B setzt die Ansiedlung überörtlicher Ein-
kaufseinrichtungen sowie öffentlicher und privater Dienstleistungen fest.  

Der bauliche Bestand entspricht im Wesentlichen den planerischen Festsetzungen. Einzelne 
B-Plan-Bereiche wurden jedoch noch nicht realisiert, so dass hier noch folgende bauliche 
Reserven bestehen:  

 das Bahnhofsareal (derzeit Brachfläche) (B-Plan 65, 1. Änderung) 

 Mischgebiet Hamburger Straße/Ecke Brauerstraße (derzeit im östlichen und 
südlichen Bereich noch unbebaut)  (B-Plan 7b, 1. Änderung) 

 Mischgebiet und Parkplatzflächen südlich der Friedenstraße (derzeit Brach- und 
Parkplatzfläche) (B-Plan 7 A, 3. Änderung) 

 Mischgebiet nördlich Friedenstraße (Neustrukturierung und Nachverdichtung 
geplant) (B-Plan 31, 3. Änderung; Verfahren läuft) 

 Mischgebiet zwischen Hamburger Straße und Holstenstraße (einzelne Baulüc-
ken vorhanden) (B-Plan 7A) 

 Nachverdichtungspotenziale südlich der Hamburger Straße (B-Plan Nr. 44, 1. 
Änderung) 
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3 Gesamtstädtische Analyse 

3.1 Kaltenkirchen als Mittelzentrum 

3.1.1 Grundlagen 

Kaltenkirchen ist seit dem Jahr 1998 Mittelzentrum. 19  Die grundsätzlichen Aufgaben eines 
Mittelzentrums werden in § 18 LEGG wie folgt definiert: 

(1) Mittelzentren haben über den Nahbereich und über die Grundversorgung hinausgehende Versorgungs-
funktionen und Zentralitätsbedeutung. 

(2) Mittelzentren sollen für die Nahbereiche mehrerer Unterzentren, ländlicher Zentralorte oder Stadtrand-
kerne oder für Teile dieser Nahbereiche differenzierte Versorgungsmöglichkeiten zur Deckung des geho-
benen längerfristigen Bedarfs bieten und über ein breites Wirtschaftsgefüge mit Ansätzen zur Ausbildung 
eines industriellen Potentials verfügen (Mittelbereiche). 

Diese Zielsetzungen finden sich auch im Landesraumordnungsplan (LROP) 20  und Landes-
entwicklungsplan 2009 – Entwurf21 wieder. Für die mittelzentrale Versorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs führt der LEP 2009-Entwurf beispielhaft fol-
gende Einrichtungen an:  

• Weiterführende allgemeinbildende Schulen, berufsbildende Schulen, Schulen für Menschen mit Be-
hinderung,  

• Einrichtungen und Angebote der Weiterbildung, Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum), 

• Behörden der unteren Stufe, 

• Sport- und Freizeithallen mit Zuschauereinrichtungen, erweiterte Leichtathletikanlagen, 

• Theaterspielstätten, 

• Krankenhäuser der Regelversorgung, 

• Einrichtungen der offenen und stationären Behindertenhilfe, Wohnstätten für Menschen mit Behinde-
rungen 

• Einrichtungen für größere kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen (zum Beispiel Kino, Mu-
seum, Kulturhaus), 

• vielseitige Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des gehobenen Bedarfs (zum Beispiel Kaufhäuser, 
Fachgeschäfte), 

• Beratungseinrichtungen (zum Beispiel Erziehungs-, Sucht-, Arbeitslosen-, Schuldnerberatung). 

Der Kaltenkirchen zugeordnete Nahbereich ist dem Regionalplan (vgl. Abbildung 8, braune 
Linie) und der zugeordnete Mittelbereich, der sich im Osten und Norden überwiegend mit 
dem Nahbereichsgrenzen deckt, ist dem LROP 1998 bzw. dem LEP 2009-Entwurf (vgl. 
Abbildung 12) zu entnehmen. Neben der Versorgungsfunktion definieren der Regionalplan 
1998 und das LEP 2009–Entwurf zentrale Orte als Schwerpunkte der Siedlungsentwick-
lung. 22 

                                                
19  Die Einstufung als Mittelzentrum erfolgte gemäß § 18 LEGG in Verbindung mit § 4 Verordnung (VO) zum zentral-

örtlichen System (vgl. Regionalplan für den Planungsraum I, Schleswig-Holstein-Süd, Fortschreibung 1998, Kap. 
5.1, S. 42).  

20  LROP 1998, 6.1.4 (1) 
21  LEP 2009-Entwurf, 6.2.2 (1) 
22  Regionalplan I 1998 5.1 (7), LEP 2009-Entwurf: 6.2 (7)  
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Abbildung 12: Ausschnitt Landesentwicklungsplan 2009-Entwurf (Mittelbereich hervorgehoben) 

3.1.2 Mittelzentrum Kaltenkirchen und Umland  

Die landesplanerische Einstufung der Stadt Kaltenkirchen als Mittelzentrum sieht eine ver-
stärkte Versorgung des Umlandes durch Einrichtungen als grundsätzliche Aufgabe der 
Stadt vor. Anhand von Auswertungen aktueller Daten aus den Bereichen Berufspendler 
und Einzelhandel wird erkennbar, dass zwischen Kaltenkirchen und seinem Umland starke 
funktionale Verflechtungen bestehen.  

Nach der Pendlerstatistik23 zeichnet sich für das Jahr 2006 ein für im Hamburger Umland 
gelegene Mittelzentren typisches Bild ab, bei dem wesentliche Anteile der Auspendler auf 
die Achse Henstedt-Ulzburg bis Hamburg ausgerichtet sind, während die Herkunftsorte der 
Einpendler eine relativ flächige, ringförmige Verteilung um Kaltenkirchen aufweist. Auf-
kommensschwerpunkte bzgl. der absoluten Pendlerzahlen bilden dabei Henstedt-Ulzburg, 
Hamburg, Bad Bramstedt sowie Neumünster. Der Anteil der Binnenpendler, d.h. der Be-
schäftigten, die in Kaltenkirchen sowohl wohnen als auch arbeiten, liegt mit ca. 30% im 
Mittelfeld der im Hamburger Umland gelegenen Mittelzentren. 

                                                
23  Zur Darstellung der regionalen Verflechtungen für das Gesamtstädtische Verkehrskonzept wurde die Pendlerstati-

stik der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet, vgl. Gesamtstädtisches Verkehrskonzept, Gertz Gutsche Rümenapp, 
Zwischenstand 10.07.2008, S. 9 
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Die gutachterliche Stellungnahme der GfK Prisma zum Einzelhandel aus Oktober 200724  
beinhaltet u.a. eine Bewertung des Makrostandortes Kaltenkirchen. Danach bestehen für 
Kaltenkirchen grundsätzliche positive sozioökonomische Strukturdaten, die auch im Hin-
blick auf die Funktion als Mittelzentrum positiv zu werten sind: 

• überdurchschnittlicher Bevölkerungsanstieg in den letzten 10 Jahren. 

• Arbeitslosenquote deutlich unter Landesdurchschnitt 

• einzelhandelsrelevanter Kaufkraftindex geringfügig über Bundesdurchschnitt 

• hohe Beschäftigungszentralität, d.h. gutes Arbeitsplatzangebot 

Auch die Einzelhandelszentralität wird im Gutachten insgesamt positiv bewertet. Sie ist ge-
genüber 2004 nochmals deutlich gestiegen. Die positive Entwicklung resultiert zu einem 
Großteil aus den Umsätzen des an der Bundesautobahn gelegenen Einkaufszentrums Do-
denhof. Aber auch die übrigen Warensortimente weisen mit Ausnahme des periodischen 
Bedarfs (Lebensmittel, Drogeriebedarf) nach wie vor sehr hohe Zentralitätswerte auf. Der 
Wert für den periodischen Bedarf bildet jedoch immer noch die Mittelzentrumsfunktion ab.  

Daneben gibt es ein vielfältiges Angebot an Schulen, sozialen, medizinischen und sportli-
chen Einrichtungen, die im Wesentlichen der mittelzentralen Funktion entsprechen25  

Außerhalb der Innenstadt befinden sich mehre Standorte für Bildungseinrichtungen (diver-
se Schulen, Volkshochschule), Kinder-, Jugend-, Senioren und Behinderteneinrichtungen 
(u.a. DRK-Pflegeheim, DRK-Seniorenzentrum, Kitas, Spielplätze, Jugendhaus Kaktus, 
Familien- und Mehrgenerationeneinrichtung Tausendfüßler, Behindertenwerkstatt, Behin-
dertenwohnen, diverse Beratungsstellen), größere medizinische Versorgungseinrichtungen 
(Paracelsus-Klink, psychatrische Tagesklinik), Sport- und Freizeitangebote (u.a. Sportzen-
trum Schirnauallee, Holstentherme, Freizeit- und Erholungspark) sowie die Einzelhandels-
schwerpunkte Dodenhof und Ohlandcenter. 

Im Schulbereich umfasst das Angebot alle Schultypen mit Regelabschlüssen, allgemeine 
berufsbildende Schulen sind nicht vertreten. Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung 
bestehen im Rahmen der Volkshochschule oder des Berufsbildungswerkes.  

Die Angebote für Jugendliche werden z.T. als unzureichend empfunden. Ein Ergebnis der 
Jugendbeteiligung ist, dass der Erholungs- und Freizeitpark als Treffpunkt genutzt und ge-
schätzt wird, insgesamt aber mehr Angebote und Attraktionen gewünscht werden. Die Ver-
einssportplätze wurden als gut und ausreichend bezeichnet, während die Qualität der öffent-
lichen Bolzplätze bemängelt wurde.  

Defizite sind im kulturellen Bereich ersichtlich. Die Angebote begrenzen sich i.d.R. auf 
kleinere Veranstaltungen. Als ein Veranstaltungsort ist die Bürgerhalle zu nennen, die im 
Schulbereich am Flottkamp integriert ist und neben der schulischen Nutzung auch der öf-
fentlichen Nutzung dient. Sie hat offensichtlich jedoch keinen größeren Bekanntheitsgrad 
bei den Bürgern ohne Schulbezug. Größere allgemein bekannte kulturelle Einrichtungen 
bzw. Veranstaltungsorte wie z.B. ein Kino oder ein Kulturzentrum bestehen nicht.  

                                                
24  vgl. Gfk Prisma: Einzelhändlerische Perspektiven der Stadt Kaltenkirchen mit Blick auf den “Rahmenplan Innen-

stadt“ (Oktober 2007), S. 8ff 
25  zu den Standorten der Schulen und weiterer Gemeinbedarfseinrichtungen s. a. Plan  2 „Städtebauliche Analyse der 

Stadtparzellen“., s.a. www.kaltenkirchen.de  



   Rahmenplan-Innenstadt Fortschreibung 

Entwurf - 05.11.2009   27 

Mittelzentrum Kaltenkirchen und Innenstadt 

Die Innenstadt hat im Hinblick auf die mittelzentralen Funktionen insbesondere als Ein-
kaufsstandort zur Deckung des gehobenen Bedarfs Bedeutung. Darüber hinaus werden aber 
auch zahlreiche weitere Funktionen im Untersuchungsgebiet und den direkt angrenzenden 
Bereichen wahrgenommen:  

- Einzelhandels- und Dienstleistungszone, insbesondere entlang der Holstenstraße, 
rund um den Grünen Markt sowie Nahversorgungseinrichtungen entlang der Hambur-
ger Straße 

- Verwaltungssitz des Rathauses sowie des Amts Kaltenkirchen-Land (nördlich des 
Untersuchungsgebietes) und der Bundesagentur für Arbeit  

- Kultur-, Bildungs- uns Sportstättenstandorte in dem Bereich Marschweg/ Flott-
kamp einschließlich Jugendhaus Kaktus und sog. Bürgerhalle (südlich des Untersu-
chungsgebietes) sowie innerhalb des Untersuchungsgebietes das Bürgerhaus und die 
Stadtbücherei 

- Soziale Einrichtungen wie Beratungsstellen und Senioren-Service-Haus und kirchli-
che Einrichtungen  

- Verkehrsknotenpunkt, AKN-Bahnhof  

Insgesamt zeigt die Innenstadt hinsichtlich des Einzelhandels gegenüber 2004 /2005 eine 
stabile Situation. Bei der detaillierten Analyse der Innenstadt wurden jedoch auch Defizite 
für die zukünftige Entwicklung festgestellt.26 Daher sind u.a. auch vor dem Hintergrund  
der rasanten Entwicklungen der Einzelhandelssituation und der Entwicklungsmaßnahmen 
im Bahnhofsareal Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einzelhandelsstandort 
notwendig. 

Zur Positionierung der Innenstadt auch als Wohnstandort wurde schon im Flächennut-
zungsplan von 1981 als Zielvorgabe ein innerstädtischer Wohnnutzungsanteil von 50% er-
arbeitet. Derzeit vorhandene Wohnbereiche sind: Jungfernstieg, Bahnhofstraße, Neuer 
Weg, Königstraße und Putlitzer Straße sowie weitere Wohnungen im sonstigen Innenstadt-
bereich. Im Hinblick auf das prognostizierte Bevölkerungswachstum und dem steigenden 
Bedarf an innerstädtischem Wohnraum, ist eine weitere Stärkung der Wohnfunktion sinn-
voll. 

Während die Verteilung von diversen Einrichtungen aus dem Bereich Sport, Kinder, Ju-
gend, Senioren und Medizin über das Stadtgebiet im Sinne einer Zuordnung zu den Wohn-
gebieten oder aus Platz- und Immissionsgründen sinnvoll ist, fehlt es in der Innenstadt an 
übergeordneten kulturellen Angeboten, die eine Vielzahl an Bevölkerungsgruppen an-
sprechen (z.B. Veranstaltungszentrum, Kino).  

                                                
26  vgl. GfK Prisma, Oktober 2007 (s.o.), S. 63 
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3.2 Gesamtstädtisches Gefüge und Einbindung der Innenstadt 

3.2.1 Städtebauliche Analyse der Stadtparzellen 

Für die Bestandsaufnahme und Analyse der gesamtstädtischen Struktur wurde die Stadt in 
Stadtparzellen eingeteilt (vgl. Plan 2: Stadtparzellenplan). Diese Gliederung in insgesamt 
32 Stadtparzellen erfolgte nach Bereichen mit einer einheitlichen städtebaulichen Charakte-
ristik. Die Abgrenzung der Stadtparzellen und die dazugehörigen Informationen zu Nut-
zung, Struktur, Bausubstanz und den erfassten Stärken und Schwächen sind im anliegenden 
Plan aufgeführt.  

3.2.2 Gesamtstädtische Analyse 

Auf Grundlage der Analyse der Stadtparzellen und weiterer Auswertungen aus den Berei-
chen Verkehr sowie Grün und Landschaft wurde der zusammenfassende Plan „Analyse Ge-
samtstadt“ entwickelt. Er verdeutlicht die wesentlichen Strukturelemente und funktionalen 
Schwerpunkte innerhalb der Stadt Kaltenkirchen. Dargestellt sind die baulichen Nutzungen, 
die wesentlichen Einzelhandels- und Infrastruktur-Standorte, die übergeordneten Freiraum-
bezüge und -nutzungen sowie wichtige Verkehrswege. (vgl. hierzu im Einzelnen Plan 3: 
Analyse Gesamtstadt) 

Insgesamt weist der Siedlungskörper entsprechend den Hauptverkehrswegen die Form 
zwei sich kreuzender Achsen auf. Die breitere südwestliche Achse wird von Wohnnutzun-
gen dominiert, während die südöstlich-nordwestlich verlaufende Achse durch gewerbliche 
(insbesondere Gewerbegebiet im Süden) sowie übergeordneter Standorte aus dem Bereich 
Einzelhandel (Dodenhof, Ohland-Center) und Freizeit (Holstentherme) geprägt ist. Inner-
halb des gesamten Stadtgebietes liegt die Innenstadt nahe der östlichen Stadtgrenze, was zu 
der ungleichmäßigen Siedlungsverteilung geführt hat. 

Für die weitere Außenentwicklung des Siedlungskörpers bestehen mehrere Restriktio-
nen. Im Westen verläuft die Autobahn, die aufgrund der starken Lärmemissionen kein Her-
anrücken schützenswerter Nutzungen wie z.B. das Wohnen, erlaubt. Zudem befinden sich 
dort größere Wald- oder für die Aufforstung vorgesehene Flächen. Richtung Süden stellt 
die Krückau-Niederung aufgrund der Bodenverhältnisse und der Funktion für die Oberflä-
chenentwässerung eine Grenze für eine Siedlungsentwicklung dar. Außerdem bildet sie ein 
wichtiges naturräumliches Strukturelement, das es zu erhalten gilt. Südlich der Krückau-
Niederung sind angrenzend an das vorhandene Gewerbegebiet-Süd im Flächennutzungs-
plan bereits Siedlungserweiterungsflächen Richtung Westen vorgesehen, die ggf. noch aus-
geweitet werden können. Mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes (in Aufstellung) 
laufen derzeit bereits Planungen für eine Umstrukturierung zur Stärkung der gewerblichen 
Entwicklung in diesem Bereich. Im Süden und Osten stößt das Gewerbegebiet bereits an 
die Stadtgrenzen, so dass hier keine Erweiterungen innerhalb des Stadtgebietes möglich 
sind. Gleiches gilt für die Wohngebiete östlich der Innenstadt. Hier wäre eine Entwicklung 
zusammen mit der Nachbargemeinde Oersdorf möglich, die auch regionalplanerisch zum 
zusammenhängenden Siedlungsgebiet gezählt wird. Richtung Norden sind die vorhandenen 
Möglichkeiten zur Erweiterung wiederum aufgrund naturräumlicher Gegebenheiten einge-
schränkt (Empfehlung für ein Landschaftsschutzgebiet gem. Landschaftsplan, Erhalt der 
von Norden bis an den Innenstadtrand heranreichenden Landschaftsachse). 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass innerhalb des Stadtgebietes begrenzt geeignete 
Flächen zur Siedlungserweiterung bestehen. Eine forcierte Innenentwicklung oder Koope-
rationen mit Nachbargemeinden (insbesondere Oersdorf) sind wichtige alternative Diskus-
sionsfelder für die zukünftige Stadtentwicklung. 

Im baulichen Bestand gibt es städtebauliche Defizite bzw. Handlungsbedarf in erster Linie 
in den älteren Wohngebieten aus den 50er bis 70er Jahren (z.B. Stadtparzellen 12, 16, 18 
und 26). Hier bestehen verstärkt bauliche Erneuerungsbedarfe, insbesondere auch in ener-
getischer Hinsicht. Zum Teil sind vermutlich auch soziale Problemlagen vorhanden, die in-
tegrierte Handlungsansätze im Sinne einer Stadterneuerung nahelegen. Bei der Entwicklung 
städtebaulicher Konzepte sollte verstärkt auf Nachverdichtungspotenziale geachtet werden. 

In die jüngeren Wohnquartiere im Südwesten wurde ein umfangreiches, zu einem Großteil 
innerhalb öffentlicher Grünflächen geführtes Wegesystem für Radfahrer und Fußgänger in-
tegriert (Zellen 14, 15, 17), das sich auch durch die Geschosswohnungsbau-Siedlung Am 
Kretelmoor (Zelle 18) zieht. Auch im Nordosten besteht eine vom Bürgerhaus im Süden 
ausgehende Wegeverbindung bis an den nördlichen Siedlungsrand. Weitere Anbindungen 
der Innenstadt bestehen für die nördlichen Wohnquartiere über einen Weg in Verlängerung 
des Glockengießerwalls sowie von Süden über einen am Siedlungsrand verlaufenden Weg 
der die Siedlung Am Kretelmoor (Zelle 18) an die Hamburger Straße südöstlich des Bahn-
hofes anbindet. Dieses kfz-unabhägige Wegesystem ist eine Stärke der Stadtstruktur und im 
Sinne der Förderung des nicht motorisierten Individualverkehr (NMIV) auszubauen, Lüc-
ken und kleinteilige Mängel sind verstärkt zu beheben (vgl. Aussagen des Verkehrskon-
zepts)27. 

 
Abbildung 13: Einzugsbereiche Discounter und Verbrauchermärkte (Gfk Prisma, Okt. 2005) 

                                                
27  vgl. Gesamtstädtisches Verkehrskonzept, Gertz Gutsche Rümenapp, Zwischenstand 10.07.2008 
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Stadtstrukturprägend ist das Gewerbegebiet Süd. Hier bestehen insbesondere in den neue-
ren Bereichen im Süden und Südwesten des Gebietes noch Flächenpotenziale. Zum Teil 
sind Defizite insbesondere in der Straßenraumgestaltung (fehlende Bäume) ersichtlich. Mit 
der Haltestelle Kaltenkirchen-Süd und dem Autobahnzubringer Südwest besteht sowohl für 
den Kfz-Verkehr als auch hinsichtlich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) eine 
gute Anbindung. 

Gemäß Einzelhandelsgutachten28 hat die Innenstadt durch die hier ansässigen Discounter / 
Verbrauchermärkte eine hohe Bedeutung für die Versorgung mit Waren des täglichen Be-
darfs. Unter Berücksichtigung von Einzugsbreichen von 1 km Luftlinie kommt das Gutach-
ten insgesamt zu dem Ergebnis, dass eine ausreichende Nahversorgung gegeben ist. Für 
Teile der südwestlichen Wohnquartiere sind jedoch Verbesserungsbedarfe ersichtlich. (vgl. 
Abbildung 13) 

3.2.3 Einbindung der Innenstadt in die Gesamtstadt 

Der Analyseplan Gesamtstadt verdeutlicht auch die Lage der Innenstadt innerhalb des ge-
samtstädtischen Gefüges mit seinen verschiedenen funktionalen Schwerpunkten. Die In-
nenstadt ist durch die Hauptverkehrsstraßen Straßen Hamburger Straße, Friedenstraße, Kö-
nigstraße, Schützenstraße und Am Bahnhof erschlossen. Städtebauliche wichtige 
Eingangsbereiche zur Innenstadt stellen die Kreuzungsbereiche Friedenstraße / Kieler Stra-
ße / Hamburger Straße / Funkenberg im Nordwesten sowie Hamburger Straße / Prignitzer 
Weg / Verbindungsstraße Am Bahnhof im Südosten dar, von Süden her auch die Kreuzung 
Hamburger Straße / Flottkamp und von Norden die Kreuzung Schmalfelder Straße / Frie-
denstraße. Die Kreuzung Hamburger Straße / Brauerstraße hat für den über den Marschweg 
ankommenden Verkehr ebenfalls eine gewisse Eingangssituation. Seine Hauptbedeutung 
liegt jedoch in seiner Bedeutung als wichtiger Eingang zu dem inneren Bereich der Innen-
stadt.  

Der Bahnhof Kaltenkirchen mit der AKN-Haltestelle Kaltenkirchen-Mitte liegt im südöst-
lichen Bereich der Innenstadt. Das gesamte Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb 
eines 900 m Radius um den Bahnhof. Der zentrale Bereich für Einzelhandel und Dienstlei-
stungen ist durch einen 600 m Radius um den Bahnhof abgedeckt. Drei weitere Haltestellen 
befinden sich im übrigen Stadtgebiet. 

Der Innenstadtbereich bildet stadtstrukturell den Versorgungs- und Kommunikationsmittel-
punkt von Kaltenkirchen und verbindet verkehrlich die angrenzenden Wohnbereiche, das 
Schulzentrum Marschweg / Flottkamp und den Bahnhof.  

Die Innenstadt beherbergt wesentliche Bereiche des Einzelhandels (innenstadttypischer 
Einzelhandel und Nahversorgung), Gemeinbedarfseinrichtungen und Dienstleistungen. 
Weitere Einzelhandelsschwerpunkte sind Dodenhof, mit eigener AKN-Haltestelle, im nord-
westlichen und das Ohland-Center am östlichen Rand von Kaltenkirchen.  

Die heterogene Gebäudestruktur des Innenstadtbereichs hebt sich stark von den homogenen 
Siedlungsstrukturen aus den 50er-70er Jahren sowie den in den letzten Jahren entstandenen 
Einfamilienhaussiedlungen am Stadtrand ab.  

                                                
28  Gfk Prisma ( Oktober 2005): Innenstadtverträglichkeit großflächiger Einzelhandelseinrichtungen im Bereich der 17. 

Änderung des Bebauungsplane Nr. 3 „Hogfeld“ in Kaltenkirchen, S. 15-24  
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Abbildung 14: Einzugsradien der AKN-Haltestellen 

Das Schulzentrum Marschweg/ Flottkamp grenzt südlich an das Untersuchungsgebiet an 
und stärkt damit die Zentralität der Innenstadt. Das Schulzentrum liegt innerhalb des 600 m 
Radius um den Bahnhof. Die (Fuß)-Wegeverbindungen zwischen den Schulen und der In-
nenstadt sind jedoch verbesserungsbedürftig. Einzelne weitere Schulen und das Schulzen-
trum Lakweg im Nordosten sowie diverse Kindertagesstätten im übrigen Stadtgebiet sind 
im Hinblick auf eine wohnortnahe Versorgung sinnvoll.  

Wichtige Landschaftsachsen sind die der Krückau-Niederung im Süden, die bis in das inne-
re Stadtgebiet hinein reicht, und die Landschaftsachsen der Ohlau-Niederung, die nördlich 
der Ortslage Kaltenkirchens verläuft. Von Norden her reicht der Landschaftsraum z.T. bis 
direkt an den Innenstadtbereich hinein, hier in Form einer noch vorhandenen landwirt-
schaftlichen Fläche. 

Das großflächige Gewerbegebiet im Süden reicht mit dem AKN-Depot bis nahe an den In-
nenstadtbereich heran.  
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4 Bestandsanalyse der Innenstadt 

4.1 Städtebau und Freiraum29 

Das Untersuchungsgebiet ist geprägt durch eine gewachsene heterogene Bebauungsstruk-
tur. Gebäude unterschiedlicher Größe, Formen, Fassaden und Nutzungen, aus unterschied-
lichen Entstehungszeiten liegen oft innerhalb eines Straßenzuges oder nur Straßenzüge 
voneinander entfernt. So befinden sich beispielsweise am Neuen Weg vermehrt typische 
Einfamilienhäuser, östlich der Schmalfelder Straße zwei Wohn-Hochhäuser aus den 70er 
Jahren, nördlich der Königstraße ein altes Bauernhaus und in den zentralen Einkaufsberei-
chen ältere, oft 2-geschossige Wohn- und Geschäftsgebäude neben jüngeren oft 3-4 
geschossigen Gebäuden. 

Den zentralen Bereich und wichtigen Identifikationspunkt für die Kaltenkirchener Innen-
stadt bildet der Marktplatz, der aufgrund seiner Gestaltung als Parkanlage „Grüner 
Markt“ genannt wird. Die meist zweigeschossige Blockrandbebauung nördlich und östlich 
sowie das neue eingeschossige Wohn- und Geschäftshaus (Ersatz für ehemaliges, abge-
branntes Bauernhaus) einschließlich des südlich angrenzenden Gebäudes im Westen sind 
von prägender Bedeutung für die Atmosphäre und die Betonung dieser Grünfläche. Der 
Grüne Markt ist bereits heute Treffpunkt und Erholungsraum – auch für Jungendliche- im 
Zentrum der Stadt und stellt eine besondere freiraumbezogene Stärke dar. Der südliche Teil 
des Platzes ist gepflastert und dient als Parkplatz sowie Standort für den Wochenmarkt.  

Der Bereich um den Grünen Markt sowie die Holstenstraße bilden den Haupt-
Einzelhandelsbereich mit einer überwiegend kleinteiligen Gebäudestruktur. Die Straßen-
fronten werden durch eine Vielzahl von Ein- und Ausfahrten unterbrochen. Entlang der 
Holstenstraße befinden sich prägende dreigeschossige Solitäre wie das Ärztehaus (Ecke 
Brauerstraße), das Rathaus (Ecke Schulstraße) und ein Einzelhandels- und Dienstleistungs-
komplex (zwischen Holstenstraße und Königstraße).  

Im Blockinnenbereich am Jungfernstieg zwischen Holstenstraße und Hamburger Straße 
befinden sich jüngere Geschosswohnungsbauten, zum Teil als Seniorenwohnanlage, die ei-
ne zentrale, aber dennoch durchgrünte attraktive Wohnlage bieten. 

Vom Grünen Markt aus zieht sich die Einzelhandelsnutzung mit der Markt-Passage bis zur 
Hüttmannstraße. Die Hüttmannstraße selbst ist durch eine heterogene Baustruktur mit 
z.T. klaren Raumkanten, zum Teil aber auch baulich untergenutzten Bereichen und fehlen-
der Raumkanten gekennzeichnet. 

Die Schützenstraße weist gemischte Nutzungsstrukturen mit einigen Läden und einer ge-
wachsenen, gemischten baulichen Struktur auf. Die Gebäude haben z.T. Erneuerungsbe-
darf. Der Straßenraum ist insbesondere im westlichen Bereich relativ eng, so dass der Stra-
ßenraum mit den an die Fußwege heranreichenden Gebäuden gut gefasst ist und einen 
gewachsenen innerstädtischen Charakter aufweist. Andererseits entstehen aus dem Neben-
einander von Fuß- und Radverkehr auf relativ schmalen Wegen, dem vergleichsweise ho-
hen Kfz-Aufkommens sowie der Beanspruchung von Flächen für das Parken Nutzungskon-
flikte zu Lasten des Fuß- und Radverkehrs.  

                                                
29  vgl. auch Plan Nr. 4 Städtebau, Grün- und Freiflächen und Plan Nr. 8 Integrierter Analyseplan, 
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Die weiter nördlich verlaufende Königstraße hat mit offeneren baulichen Strukturen und 
einer verstärkten Wohnnutzung und einzelnen Läden und gewerblichen Nutzungen bereits 
Innenstadtrandcharakter. An der nördlichen Königstraße ist ein noch aktiver landwirtschaft-
licher Betrieb gelegen, der hier direkte Anbindung an die Landschaft hat. Der Betrieb be-
findet sich somit am Übergang zwischen bebauten Bereichen und dem geplante Stadt-
park, der unmittelbar nördlich der Innenstadt, westlich der Schmalfelder Straße entstehen 
soll. Bei einer späteren Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebes sollte dieser Standort in 
Hinblick auf die Übergangssituation Innenstadt – Stadtpark besondere Beachtung bekom-
men.  

Die Gebäude entlang der Friedenstraße und Hamburger Straße sind durch eine kleintei-
lige Struktur mit i.d.R. ein- bis zweigeschossigen Einzelhäusern und einer typischen 
Mischnutzung aus Wohnen, Gastronomie, Kleingewerbe und Läden gekennzeichnet. Groß-
flächige Parkplätze, zurückspringende Gebäudefronten sowie unbebaute Grundstücke ver-
hindern die Bildung einer einheitlichen Raumkante.  

Die südlich des Bahnhofes gelegnen viergeschossigen Gebäude in Blockrandbebauung mit 
Ladennutzungen im Erdgeschoss aus den 90er Jahren sowie großflächige Nahversorgungs-
einrichtungen entlang den Straßen Flottkamp und dem östlichen Teil der Hamburger 
Straße prägen den östlichen Eingang zur Innenstadt.  

Nördlich angrenzend befindet sich das Bahnhofsareal, in dem bereits eine neue, attraktive 
Bahnhofsüberdachung gebaut wurde. Im Übrigen liegt die Fläche jedoch brach, wodurch 
das Ortsbild negativ beeinflusst und eine Trennwirkung zwischen den südwestlichen 
Wohnstandorten und der Innenstadt erzeugt wird. Grundsätzlich hat das Areal das Potential 
zum neuen Einzelhandelsschwerpunkt mit Magnetfunktion und als Frequenzbringer für die 
Innenstadt zu werden. Geplant ist dort eine räumliche Innenstadterweiterung mit innerstäd-
tischem Nutzungsmix und guten Aufenthaltsqualitäten, sowie die Aufwertung der Bahn-
hofsfunktion. Das historische Bahnhofsgebäude gilt es zu erhalten. Die Bebauung nördlich 
des Bahnhofes, an der Straße Am Bahnhof, ist uneinheitlich, insbesondere gegenüber dem 
Bahnhof fehlt eine klare Raumkante. 

Der Rahmenplan für den Bahnhofsbereich sah für die Fläche um den Bahnhof eine 
überwiegend drei- bis viergeschossige Blockrandbebauung vor, die zu den angrenzenden 
Straßen eine klare Raumkante bildet. Umfangreiche Stell- und Parkplätze sollten in Tiefga-
ragen untergebracht werden. Bei der Aufstellung des Anfang 2008 in Kraft getretenen Be-
bauungsplanes Nr. 65 „Bahnhof“, 1. Änderung wurde an mehreren Punkten von den ur-
sprünglichen Planungszielen abgewichen. Auffällig ist, dass nunmehr zwei größere 
ebenerdige Stellplatzanlagen zur Hamburger Straße und zur Straße Am Bahnhof hin vorge-
sehen sind. Des Weiteren sind Tiefgaragen und Stellplätze in den Obergeschossen des süd-
östlichen Baublocks sowie in Erweiterung der vorhandenen Parkpalette möglich. Damit 
entfällt eine durchgängige aus städtebaulicher Sicht wünschenswerte Blockrandbebauung. 
Der Stellplatz südlich des Bahnhofes ist von drei Seiten gefasst, so dass hier ein – wenn 
auch sehr weitläufiger - Platzcharakter entstehen kann. Die maximale Geschossigkeit ent-
spricht mit drei bis fünf etwa der des Rahmenplans, mit einer minimalen Geschossigkeit 
von eins oder zwei bleibt der Bebauungsplan jedoch unter den Vorgaben des Rahmenplanes 
Bahnhof. Die Realisierung einer ein- bis zweigeschossigen Bebauung wäre im Hinblick auf 
die Schaffung eines städtebaulich prägnanten südöstlichen Eingangsbereiches zur Innen-
stadt nicht zu begrüßen. 
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Die Bebauung an der Straße Neuer Weg ist stark durch Einfamilienhäuser geprägt und hat 
damit außer an den beiden Einmündungsbereichen einen typischen Wohnstraßencharakter. 
Gemäß den Ergebnissen der Analysewerkstatt sollte auch in Zukunft die Wohnfunktion 
dominieren.  

Einfamilienhäuser finden sich auch verstärkt in der Bahnhofstraße. Mit einer gegenüber 
dem Neuen Weg dichteren Bebauung und wenigen eingestreuten Einzelhandels- und 
Dienstleistungsnutzung sowie der Agentur für Arbeit, hat sie jedoch einen gemischten Cha-
rakter bzw. Innenstadtrandcharakter.  

4.1.1 Stärken und Potenziale 

Als Stärken des Innenstadtbereichs sind vorhandene städtebaulich-gestalterisch attraktive 
Gebäude und Ensembles zu nennen, wie z.B. der Grüne Markt. Der angrenzende Neubau 
im Westen (Ersatz für abgebranntes denkmalgeschütztes Bauernhaus) fügt sich gut in das 
städtebauliche Gesamtbild ein. Gerade in solchen Bereichen ist es besonders wichtig, städ-
tebauliche Defizite wie die Marktpassage, neu zu strukturieren und aufzuwerten. 

Positiv zu werten sind auch historische Bauten wie die Michaeliskirche, die hier mit dem 
Vorplatz, dem historischen Pastoratsgebäude und dem grünen Umfeld einen attraktiven, ru-
higen Bereich bildet, der in kurzer Entfernung zu den belebten Kernbereichen der Innen-
stadt liegt. 

Das Bürgerhaus (ehemaliges Pastorat) an der Friedenstraße ist als historisches Fachwerk-
gebäude ein städtebaulich und funktional wichtiges Gebäude, das zudem als Baudenkmal 
unter Schutz gestellt ist. Die Sichtbeziehung von der Friedenstraße auf das Gebäude ist der-
zeit durch den vorgelagerten Parkplatz und dessen Eingrünungen behindert. Hier sollte in 
Verbindung mit einer Verbesserung der Querungsmöglichkeit eine Umgestaltung ange-
strebt werden, die das Gebäude optisch stärker an den öffentlichen Straßenraum und die 
Wegeverbindung anbindet.  

An der Kreuzung Hamburger Straße / Funkenberg, stellt das ehemalige Kantorei-Gebäude 
(Kulturdenkmal) ein historisches, städtebaulich wertvolles Gebäude dar. Es ist in einem 
baulich gut gepflegten Zustand. Planungen in diesem Bereich sollten auf  das Gebäude 
Rücksicht nehmen.  

Neben historischen Gebäuden oder Ensembles erzeugen aber auch neuere Gebäude positive 
städtebauliche Wirkung. Zu nennen ist beispielsweise der Neubau westlich des Grünen 
Marktes oder das Rathaus. 

Die Wohnbereiche Neuer Weg/Bahnhofsstraße und Jungfernstieg liegen am Innenstadt-
rand bzw. im Blockinnenbereich. Sie weisen wie die im Norden und Süden an die Innen-
stadt angrenzenden Wohnbereiche im Allgemeinen gute städtebauliche Qualitäten auf.  

Freiraumbezogene Stärken in den zentralen Bereichen stellen neben dem Grünen Markt 
und dem Kirchplatz und -garten um die Michaeliskirche, der Rathausgarten dar, der mit 
seiner rückwärtigen Lage und naturnahen gärtnerischen Gestaltung eher einen Rückzugs-
raum mit guter Aufenthaltsqualität bildet.  

Straßenbäume leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag für die Aufenthaltsqualität und 
das städtebauliche Erscheinungsbild. Wesentliche den Straßenraum prägende Bäume sind 
dem Plan 4 „Bestandsplan Städtebau, Grün- und Freiflächen“ zu entnehmen. 
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4.1.2 Schwächen und städtebauliche Handlungserfordernisse 

Die Eingangsbereiche zum Untersuchungsgebiet an der Hamburger Straße weisen ein un-
einheitliches Stadtbild mit unterschiedlichen Geschossigkeiten und Bauvolumina auf. Es 
fehlen Raumkanten. Insgesamt sollte der Innenstadtbereich städtebaulich und funktional 
dominanter und eindeutiger ablesbar sein. Die konsequente Umsetzung der Rahmenplanung 
zum Bahnhofsareal (s.o.) bietet die Chance in Zusammenhang mit den südlich angrenzen-
den viergeschossigen Mehrfamilienhäusern den südöstlichen Eingangsbereich neu zu 
definieren.  

Das ungeordnete Erscheinungsbild des Straßenraums der Hamburger Straße weist er-
heblichen Gestaltungsbedarf auf. Die überwiegend kleinteilige, offene Bebauungsstruktur 
entspricht nicht einer innerstädtischen Lage. Brachflächen und der Straßenseite zugewandte 
Parkplätze verstärken den auseinander fließenden Charakter. Das Fehlen von Raumkanten 
und Straßenbäumen mindert die Aufenthaltsqualität. Der Kfz-orientierte Ausbau der Straße 
sowie das hohe Kfz-Aufkommen sorgen für einen Durchgangsstraßencharakter und Nut-
zungskonflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern.  

Die Grundstücke zwischen Schulstraße, Brauerstraße, Hamburger Straße und 
Holstenstraße werden mit ihren derzeitigen Nutzungen und Gestaltungen der zentralen 
Lage nicht gerecht. Fehlende Raumkanten, Brachflächen und eine unzureichende 
Straßenraumgestaltung entlang der Brauerstraße machen eine Neukonzeptionierung 
erforderlich. In dem Baublock befindet sich derzeit ein Sky-Markt, für den ggf. eine 
Verlagerung in das Bahnhofsareal geplant ist, so dass auch deshalb ein Planungserfordernis 
zu erwarten ist. Angesichts der zentralen Lage sollte hierbei auf höhere Geschossigkeiten 
und die Ausbildung von klaren Blockrändern unter Betonung der Ecksituationen 
(Torwirkung) geachtet werden. Die derzeitigen Brachflächen südlich sowie südöstlich an 
der Kreuzung Hamburger Straße / Marschweg sollten in die teilräumliche Planung 
einbezogen werden. Als ein weiteres Defizit und -gerade im Hinblick auf das gegenüberliegende Bürgerhaus- 
auch ungenutztes Potenzial ist die Brachfläche südlich der Friedensstraße zu nennen. Sie 
wird zurzeit als unbefestigter Parkplatz genutzt, ist aber gemäß Rahmenplan II und Bebau-
ungsplan Nr. 7a für Bauzwecke vorgesehen. Bei der dort vorgesehenen von der Straße ab-
gerückten Bebauung und Anordnung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist 
besonderer Wert auf die durchgehende Fußwegeverbindung am Bürgerhaus vorbei Rich-
tung Nordwesten zu legen. 

Aus städtebaulicher Sicht weist die Holstenstraße Mängel auf. Es fehlt an Aufenthaltsqua-
lität und es bestehen Nutzungskonflikte zwischen Durchgangsverkehr, der Nutzung der La-
denvorzonen für Auslagen u.ä. sowie dem Radfahrer- und Fußgängerverkehr. Städtebauli-
cher und einzelhändlerischer Handlungsbedarf besteht insbesondere im östlichen Teil der 
Holstenstraße – auch zur Wahrnehmung als Verbindungsachse zwischen dem neuen Bahn-
hofsplatz und den Einkaufslagen um den Grünen Markt. Dies entspricht auch Äußerungen 
auf der Analysewerkstatt, nach denen der Bereich als „Durststrecke“ mit vielen Dienstlei-
stern empfunden wird.  

Städtebauliche und funktionale Mängel sind vor allem entlang der Friedensstraße und im 
Bereich der Marktpassage zu verzeichnen, welche durch Leerstände sowie Gebäude mit 
erheblichem Erneuerungsbedarf sichtbar werden. Insbesondere in Bezug auf den ansonsten 
sehr attraktiven Grünen Markt mit besonderer Aufenthaltsqualität wirkt die Marktpassage 
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sehr negativ. Vorhandene Einzelhandelsnutzungen entlang der Friedensstraße sind städte-
baulich und funktional vom zentralen Innenstadtkern abgehängt. Aktuelle Planungen für 
den Bereich nördlich Friedenstraße, westlich Schmalfelder Straße (B-Plan Nr. 31, 3. Ände-
rung in Aufstellung) sehen hier eine bauliche Verdichtung und verstärkte Wohnnutzung 
vor. Hierin liegt die Chance einer klareren räumlichen Fassung und  Definition hinsichtlich 
des Nutzungscharakters. 

Des Weiteren beeinflussen vereinzelte sanierungsbedürftige Gebäude das Stadtbild negativ, 
so z.B. das Parkhaus /Ecke Brauerstraße/Hamburger Straße, für dass jedoch bereits eine 
Sanierung geplant wird. 

Im Rahmen der Werkstätten und der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde der Wunsch nach 
mehr innerstädtischen Veranstaltungen deutlich. Der Grüne Markt als große Freifläche 
ist hierfür aufgrund seiner Anlage als Park nur eingeschränkt geeignet. Ebenfalls angeregt 
wurde eine Erweiterung des Wochenmarktes. Möglichkeiten zur Umsetzung der Erweite-
rung sollten geprüft werden.  

Innerstädtische Treffpunkte, die speziell auf Jugendliche ausgerichtet sind, bestehen bis-
her nicht. Hier wären Verbesserungen im Sinne einer stärkeren Bindung dieser Bevölke-
rungsgruppe an die Innenstadt sinnvoll. Ansatzpunkte könnten im Bereich des Grünen 
Marktes, der bereits heute als informeller Treffpunkt von Jugendlichen genutzt wird oder 
im Bahnhofsareal, ggf. auch als temporäre Einrichtungen liegen. 

4.2 Nutzungen 

4.2.1 Einzelhandel und Dienstleistungen30 

Gemäß den Ergebnissen der Nutzungskartierung (vgl. Plan Nr. 6) und des Einzelhandelgut-
achtens befindet sich der zentrale Einzelhandelsschwerpunkt derzeit in den Bereichen um 
den Grünen Markt sowie der Holstenstraße. Hier sind auch mehre gastronomische Ange-
bote vorhanden. Darüber hinaus sind mehrere Einzelhandelsgeschäfte mit z.T. kleinen 
Schwerpunkten über die sonstige Innenstadt gestreut.  

Entlang der Hamburger Straße befinden sich außerdem vermehrt kfz-orientierte Nahversor-
gungsmärkte. Im Rahmen der Werkstätten wurde angeregt, auch das Kundenaufkommen 
der Hamburger Straße für die Innenstadt verstärkt zu nutzen, indem ein klarer Zugang im 
Bereich Brauerstraße geschaffen wird. Die Neubauprojekte Aldi (Ecke Funkenberg / Ham-
burger Straße) und Lidl (Ecke Flottkamp / Hamburger Straße) betonen den Nahversor-
gungsbereich entlang der Hamburger Straße. Ein weiterer größerer Versorgungsmarkt 
(REWE) befindet sich an der Straße Flottkamp. Ein weiterer zukünftiger zentraler Einzel-
handelsschwerpunkt ist im Bahnhofsareal - voraussichtlich mit einem verstärkten Angebot 
im Discountbereich - zu erwarten.  

Außerhalb der Innenstadt fungiert Dodenhof als Einzelhandelsschwerpunkt am nordwestli-
chen Stadtrand von Kaltenkirchen mit Anziehungskraft über die Stadtgrenzen hinaus. Aus-
wirkungen auf die Innenstadt sind aus gutachterlicher Sicht nicht oder nur marginal zu er-

                                                
30  Zur folgenden Erläuterung vgl. auch Plan 6 „Bestandsplan Gebäudenutzungen“,  Plan 8 „Integrierter Analyseplan“ 

und bzgl. Einzelhandelgutachten GfK Prisma (Okt. 2007). 
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kennen. Vielmehr werden Synergieeffekte betont, die in Zukunft stärker genutzt werden 
sollten. Neben dem Einzelhandel befinden sich im Untersuchungsgebiet zahlreiche Nut-
zungen aus dem Bereich Dienstleistung / Büros / Praxen. Häufungen sind im östlichen 
Innenstadtbereich an der Schützenstraße und östlichen Holstenstraße sowie der Schulstraße 
erkennbar. 

Nach Beurteilung des Einzelhandelsgutachtens31  und aus städtebaulicher Sicht besteht ge-
nerell ein attraktives städtebauliches Ambiente der zentralen Einkaufslagen. Hinsichtlich 
der qualitativen Ausrichtung des Einzelhandels (Marketingstrategien, Warenpräsentation 
und Schaufenstergestaltung, marktgerechter Präsenz und Filialisierungsgrad) wird jedoch 
nur ein durchschnittliches Bild mit zum Teil deutlichen Schwächen konstatiert.32 Dabei be-
stehen teilräumliche Unterschiede. Insgesamt wird die Leerstandsquote von ca. 13% der 
Verkaufsstellen aus gutachterlicher Sicht als nicht unerheblich bewertet. Hierzu sei er-
wähnt, dass bei bestehenden oder schwer zu behebenden Leerständen verstärkt auf die 
Schaufenstergestaltung zu achten ist. Heruntergekommene Fensterfronten wirken sich ne-
gativ auf die Aufenthaltsqualität im Gebiet und den Umsatz angrenzender Geschäfte aus. 

Die Holstenstraße einschließlich der um den Grünen Markt befindlichen Straßenzüge stellt 
die zentrale Einkaufslage mit insgesamt guten Qualitäten des Einzelhandels dar. Es besteht 
jedoch auch hier ein geringer Filialisierungsgrad und eine zu geringe Verzahnung (z.B Un-
terbrechung durch Rathaus, Grüner Markt, Sparkasse) zu der Umgebung. Städtebaulicher 
wie einzelhändlerischer Aufwertungsbedarf ist verstärkt im östlichen Teil der Holstenstraße 
erkennbar. Dies entspricht auch Äußerungen auf der Analysewerkstatt, nach denen der Be-
reich als „Durststrecke“ mit vielen Dienstleistern empfunden wird. 

Der Bereich Friedenstraße wirkt insgesamt von den zentralen Bereichen abgehängt und 
weist aufgrund der verkehrlichen Funktionen eine eher geringe Aufenthaltsqualität auf. Die 
Behebung der hier bestehenden Leerstände ist voraussichtlich problematisch.  

Deutliche Defizite hinsichtlich der Einzelhandelsstruktur mit Leerständen bestehen im Be-
reich der Marktpassage und z.T. umgebender Areale.  

Für den Bereich südlich der Holstenstraße weist das Einzelhandelsgutachten auf die vor-
aussichtlich leerfallenden Immobilien von derzeit Sky (Schulstraße 11) hin (Verlagerung in 
das Bahnhofsareal), für die aufgrund der zentralen Lage eine attraktive Nachnutzung wich-
tig wäre. Im Rahmen der Werkstätten wurde der Wunsch nach Ansiedlung eines neuen Le-
bensmittelgeschäfts im zentralen Bereich geäußert, um eine wohnortnahe Versorgung ins-
besondere für ältere Menschen zu gewährleisten. Nach Fertigstellung des Gutachtens hat 
sich jedoch herausgestellt, dass die Verlagerung des Sky-Marktes in absehbarer Zeit nicht 
vollzogen wird. 

In den Bereichen nördlich und südlich des Bahnhofsareals besteht derzeit ein Einzelhan-
delsbesatz geringerer Qualität.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Innenstadt zu groß und weitläufig ist. Eine „1A-Lage“ 
ist nicht klar erkennbar. Zentrale Handlungsempfehlung ist daher die Ausbildung eines 

                                                
31  vgl. Einzelhandelsgutachten GFK Prisma (Okt. 2007), S. 55 
32  vgl. Einzelhandelsgutachten GFK Prisma (Okt. 2007), S. 21 ff 
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Hauptlaufes / „1A-Lage. Zusammenfassend gibt das Einzelhandelsgutachten für die Ent-
wicklung der Innenstadt folgende Empfehlungen33 : 

• Ausbildung eines Hauptlaufes mit Knochenprinzip und attraktiverem städtebauli-
chem Ambiente und Einzelhandelsbesatz (u.a. Filialisten) 

• Nutzung der Entwicklung des Bahnhofareals als Impulsgeber und Frequenzbringer  
für die Innenstadt / des Hauptlaufes 

• Städtebauliche und einzelhändlerische Aufwertung der östlichen Holstenstraße als 
Verbindungsglied zwischen den Schwerpunkten Bahnhofsareal und Am Markt / Hol-
stenstraße-West 

• Schaffung eines attraktiven „Scharniers“ zwischen Holstenstraße und Bahnhofsplatz 

• Attraktive Nachnutzung bei Freiwerden der Sky-Immobilie als zweiten Pol mit Ma-
gnetwirkung am Hauptlauf (aufgrund aktueller Entwicklungen zurzeit nicht erforder-
lich, s.o.) 

• Neustruktuierung der Marktpassage 

• Aktivitäten der Einzelhändler zur besseren Positionierung im Standortwettbewerb 

• Nutzung möglicher Synergien zwischen Dodenhof und Innenstadt 

 
Abbildung 15: Empfehlungen zur Einzelhandelhandelsentwicklung Innenstadt (Gfk-Prisma, Okt. 2007) 

Im Rahmen der Werkstätten unter Beteiligung der örtlichen Einzelhändler wurden z.T. ähn-
liche oder ergänzende Anregungen zum Einzelhandel vorgebracht. Es wurde auf die Not-
wendigkeit eines City- bzw. Stadtmarketings hingewiesen, um z.B. ein Leerstandsmanage-
ment zu betreiben, Maßnahmen zur Nutzung von Synergieeffekten zwischen Dodenhof und 

                                                
33  vgl. Einzelhandelsgutachten GFK Prisma (Okt. 2007), S. 66 f und Abbildung 15 
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Innenstadt zu entwickeln oder eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt für Jugendliche 
voranzutreiben. Bezüglich des Einzelhandels solle im Innenstadtbereich vor allem Wert auf 
Einzelunternehmen und qualitätsvolle Ketten gelegt werden und auf eine Kombination aus 
Grundsortiment und Nischenprodukten geachtet werden. Potenziale werden u.a. auch in ei-
ner verstärkten Außennutzung und evtl. Erweiterung der Wochenmarktes Richtung Rat-
haus, zusätzliche Beleuchtungen und Dekorationen oder mehr Veranstaltungen gesehen. 
Verstärkte Sonderaktionen, Events u.ä. könnten zudem einen „Erlebnis-Einkauf“ erzeugen 
und die Verweildauer in der Innenstadt erhöhen. Für die Hamburger Straße wurde auf städ-
tebauliche und nutzungsbedingte Mängel und hingewiesen. 

Der Wunsch nach einer Belebung der Innenstadt und nach mehr städtischem Ambiente 
wurde auch von Seiten der  Jugendlichen geäußert. Konkrete Ideen und Wünsche  waren 
z.B. open-air-Kino / events und Freizeitangebote wie Kegelbahn, Bowling, Kino, Eisbahn 
oder Beach-Club, ggf. auch als temporäre Einrichtung auf dem Bahnhofsgelände. Bezüg-
lich des Einzelhandels wurden mehr Läden für Jüngere, insbesondere auch für Kleidung 34 , 
und eine Verbesserung des gastronomischen Angebotes35 gewünscht.  

4.2.2 Wohnen 

In der gesamten Innenstadt sind Wohnnutzungen vorhanden. Schwerpunkte sind im Osten 
im Bereich Neuer Weg/Bahnhofsstraße und im Blockinnenbereich zwischen Holstenstraße 
und Hamburger Straße an der Straße Jungfernstieg erkennbar. Des Weiteren sind die 
Wohnblocks südlich des Bahnhofes am Prignitzer Weg / Prignitzer Straße zu nennen. Die 
Wohnbereiche weisen wie die im Norden und Süden an die Innenstadt angrenzenden 
Wohnbereiche im Allgemeinen gute städtebauliche Qualitäten. Eine Stärkung der Wohn-
funktion ist aufgrund aktueller Planungen auch für den Bereich zwischen Friedenstraße, 
Schmalfelder Straße und Kamper Weg zu erwarten (B-Plan Nr. 31, 3. Änderung, in Auf-
stellung.) 

4.2.3 Gemeinbedarf 

Ein Schwerpunkt von Gemeinbedarfseinrichtungen befindet sich südlich des Untersu-
chungsgebietes. Hier ist der wichtigste Standort mehrerer Schulen und zugeordneter Sport-
anlagen für die Stadt und die Region. Im Untersuchungsgebiet selbst sind jeweils an eige-
nen Standorten weitere Gemeinbedarfseinrichtungen vorzufinden: Stadtbücherei im Süden, 
Kirche im Norden, Rathaus in der Mitte, Agentur für Arbeit im Osten und Bürgerhaus im 
Westen.  

Ein Defizit stellt dabei die mangelnde Verknüpfung zwischen den vorhandenen Gemeinbe-
darfseinrichtungen dar. Es fehlt vor allem an Sicht- und Wegebeziehungen. Das Umfeld des 
Bürgerhauses ist zudem durch Leerstand und Gebäude mit erheblichem Gestaltungsdefizit 
geprägt. Generell stellt das große Angebot an zentrumsnahen Gemeinbedarfsflächen ein 
großes Potenzial dar. 

Bezüglich der Gemeinbedarfseinrichtungen sind zurzeit mehre Veränderungen geplant:   

• Erweiterung des Rathauses auf das westlich angrenzende Grundstück. Die Erweiterung 

                                                
34  z.B. H+M, Vero Moda, Saturn, Sport 
35  weniger Imbisse, mehr kleine günstige Restaurants, nettes Café 
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soll im Hinblick auf das auch weiterhin erwartete Einwohnerwachstum und den damit 
verbunden zusätzlichen Aufgaben erfolgen. 

• Erweiterung der Stadtbücherei mit Stadtarchiv. Da am derzeitigen Standort eine Er-
weiterung aus Platzgründen problematisch ist, ist eine Verlagerung zu überlegen. Ein 
Standort innerhalb der Innenstadt sollte beibehalten werden. 

• Mit der Planung für einen mittelfristigen Bau eines Kultur- und Veranstaltungszen-
trums soll auf die gestiegene Einwohnerzahl und deren kulturellen Bedürfnissen rea-
giert werden. Hier bietet sich ggf. eine Verknüpfung mit baulichen Maßnahmen an, die 
im Zuge der Einführung von Ganztagsschulen im Schulzentrum Marschweg erforder-
lich werden. Mit Blick auf die Stärkung der kulturellen Funktionen und Belebung der 
Innenstatt wäre aber auch ein Standort in der Innenstadt selbst zu begrüßen. 

• Einführung Offener Ganztagsschulen mit erforderlichen baulichen Maßnahmen sowie 
Erweiterungen im Zuge der Umgestaltung der Realschule Marschweg in eine Gemein-
schaftsschule.  

4.3 Verkehr36 

4.3.1 Fließender Kfz-Verkehr 

Das vorhandene Straßennetz in der Innenstadt ist durch einen Hauptverkehrsstraßen-
Halbring um den zentralen Innenstadtbereich (Holstenstraße, Grüner Markt) geprägt, der 
durch die Straßen Königstraße, Friedensstraße und Hamburger Straße gebildet wird. Dieser 
Halbring stellt sowohl die Erschließung des zentralen Innenstadtbereichs aus allen Him-
melsrichtungen als auch die Möglichkeit der Umfahrung des Bereichs sicher. Die Schüt-
zenstrasse und die Königstraße sind – als nördlicher Teil des Halbrings – aufgrund ihrer ge-
ringen Straßenbreite teilweise nur in einer Richtung befahrbar. 

Die eigentliche Erschließung innerhalb des zentralen Bereichs erfolgt in erster Linie 
über die Holstenstraße (Einbahnstraße), die Brauerstraße und die Straße „Am Markt“. Die 
Straßen nehmen eine Trennung der Verkehrsarten vor. In der Holstenstraße wurde dieses 
Trennungsprinzip Anfang der 90er-Jahre ansatzweise aufgehoben. Die einzelnen Bereiche 
sind durch unterschiedliche Pflasterungen erkennbar getrennt, die Fahrbahn wird jedoch in 
relativ kurzen Abständen durch abweichend gepflasterte Gehwegquerungen unterbrochen. 
Diese Querungshilfen sind im Hinblick auf das hohe Fußgängeraufkommen und die Ge-
schäfte positiv zu werten. Im nordwestlichen Teil der Holstenstraße (beginnend vor dem 
Rathaus) sind 2007 zusätzlich Kissen-Aufpflasterungen zu Geschwindigkeitsreduzierung 
und Verringerung des Durchgangsverkehrs eingebaut worden. Sämtliche Erschließungs-
straßen im zentralen Bereich sind als Tempo-30-Zonen ausgewiesen. Als Vorfahrtsregelung 
kommt i.d.R. „Rechts-vor-Links“ zum Einsatz. Auf den umgebenden Hauptverkehrsstraßen 
(Hamburger Straße, Friedenstraße, König- und Schützenstraße, Am Bahnhof) sind 50-km/h 
zulässig. 

                                                
36  Zur folgenden Erläuterung vgl. auch Plan 5 „Bestandsplan Verkehr und Erschließung“ sowie Zwischenbericht zum 

gesamtstädtischen Verkehrskonzept Kaltenkirchen, Gertz Gutsche Rümenapp, Juli 2008. 
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Starke Verkehrsbelastungen bestehen auf der Hamburger Straße (hier auch viel Schwer-
lastverkehr), der Friedenstraße sowie Am Bahnhof. Als Haupterschließungsrouten zum 
zentralen Innenstadtbereich sind die höheren Belastungen in der Straße Am Bahnhof sowie 
in der Brauerstraße auffällig. Hier kommt es gelegentlich auch zu Stockungen des Kfz-
Verkehrs. 

Den westlichen Teil der Holstenstrasse befahren im Jahresdurchschnitt ca. 2.400 Kfz pro 
Tag. Bemerkenswert ist der – trotz der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Kissenaufpflaste-
rung) weiterhin sehr hohe Durchgangsverkehrsanteil von über 40%. Er ist im Hinblick auf 
die Funktion der Straße und die damit verbundenen Nutzungsansprüche der Anlieger und 
der übrigen Verkehrsteilnehmer als deutlich zu hoch zu bewerten. 

Ein weiterer vergleichsweise starker Durchgangsverkehrsstrom konnte in den stark durch 
Wohnnutzung geprägten Straßen Neuer Weg und Bahnhofstraße festgestellt werden. Diese 
hängen die mit funktionellen Netzlücken im gesamtstädtischen Netz zusammen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für den Kfz-Verkehr mit dem vorhandenen Stra-
ßennetz eine gute Erreichbarkeit sämtlicher Bereiche gewährleistet ist. Hauptprobleme be-
stehen jedoch in der starken Überlagerung der Verkehrsarten sowie von Verkehrs- und 
Aufenthaltsfunktion auf z.T. sehr beengtem Straßenraum in der Holstenstraße und Schüt-
zenstraße. Durch eine hohe Knotenbelastung aller Verkehrsarten entstehen vor allem im 
Kreuzungsbereich Brauerstraße/Holstenstraße/Am Markt erhebliche Konflikte. Dies wird 
durch die etwas südlich der Kreuzung liegende Zufahrt zum heutigen Sky-Parkplatz noch 
verstärkt.  

4.3.2 Ruhender Kfz-Verkehr 

Das vorhandene Parkraumangebot ist gemäß Verkehrsgutachten derzeit ausreichend. Die 
insgesamt über 900 öffentlichen Parkplätze liegen zu ca. 1/3 am Straßenrand und 2/3 auf 
separaten Parkplätzen oder in -häusern. Die größte Anlage ist mit 230 Plätzen die Parkpa-
lette westlich des Bahnhofes. Die Nutzung ist überall kostenfrei, bei ca. 60% jedoch zeitlich 
begrenzt.  

Die zentralen Parkplatzangebote am Grünen Markt, an der Ecke Holstenstraße / Königstra-
ße, an der Straße Am Markt sowie westlich der Sparkasse sind zeitweise voll ausgelastet. 
Diese Spitzenauslastungen betreffen jedoch unterschiedliche Zeitfenster, so dass Aus-
weichmöglichkeiten in benachbarten Bereichen bestehen. Die Parkraumbewirtschaftung 
wird für die derzeitige Situation grundsätzlich als angemessen gewertet, hinsichtlich der 
Zuordnung einzelner Parkplätzen und der zeitlichen Beschränkungen wird jedoch Verbes-
serungsbedarf gesehen.  

Zukünftig ist allerdings die Parkplatzversorgung weiter zu entwickeln, da bei steigendem 
Verkehrsaufkommen, z.B. bei einem weiteren Bevölkerungswachstum, die zurzeit gute 
Parkplatzsituation nicht beibehalten werden kann. Es besteht die Gefahr eines vermehrten 
Suchverkehrs, der die innerstädtischen (Einkaufs-)Straßen zusätzlich belastet.  

Neben dem derzeitig zufrieden stellenden Angebot an Parkplätzen gibt es jedoch gestalteri-
sche Defizite. So werden die brachliegenden und unbefestigten Flächen Ecke Friedenstra-
ße, sowie das Grundstück Ecke Hamburger Straße/Brauerstraße als ungeordnete Parkplatz-
flächen genutzt. Das Parkhaus westlich des Bahnhofsareals weist erhebliche bauliche 
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Defizite auf. Eine Sanierung ist im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bahnhofareals 
vorgesehen. Sie ist im Kreisentwicklungsplan 2006-2011 enthalten.  

4.3.3 Fuß- und Radverkehr 

Angesichts der relativ geringen Entfernungen innerhalb der Stadt Kaltenkirchens bestehen 
gute Voraussetzungen dafür die Innenstadt mit dem Fahrrad zu erreichen. Eine im Rahmen 
des Verkehrskonzeptes erfolgte Erhebung des Fuß- und Radverkehrs zeigte zwischen Hol-
stenstraße und Bahnhof bzw. Flottkamp, in der westlichen Verlängerung der Holstenstraße 
Richtung Friedenstraße / Schmalfelder Straße sowie im Zuge der Schulstraße die höchsten 
Zahlen. Diese Verkehrszüge sind somit die wichtigsten Rad- und Fußwegeverbindungen in 
die Innenstadt. 

Auf den umschließenden Hauptverkehrsstraßen der zentralen Innenstadt sind eine Reihe 
von gesicherten Querungsstellen vorhanden, dabei dominieren wie auch sonst im Stadtge-
biet Lichtsignalanlagen, während einfache Querungshilfen weitgehend fehlen. Problema-
tisch sind vor allem fehlende Querungsmöglichkeiten für Fuß- und Radfahrer über die 
Hamburger Straße und Friedensstraße sowie große Radien im Kreuzungsbereich Schmal-
felder Straße / Friedenstraße, die zu einer Trennwirkung dieser Straßenzüge führen. Seitens 
der Öffentlichkeit wurden zudem zu kurze Grünphasen zur Querung der Hamburger Straße 
genannt (insbesondere auf Höhe Schulstraße auch als wichtiger Schulweg). 

Wie im übrigen Stadtgebiet bestehen auch im Untersuchungsgebiet vielfach kombinierte 
Geh- und Radwege, was zu Konflikten zwischen Fuß- und Radfahrern führt. Die gemein-
same Nutzung ist aufgrund des hohen Fußgänger- und Radfahreraufkommens, der unmit-
telbar angrenzenden Geschäftseingänge sowie der relativ geringen Gehwegbreite vor allem 
in der Holstenstraße, aber auch in Teilen der Schützenstraße problematisch. 

Generell sind die Möglichkeiten, den Innenstadtbereich mit dem Fahrrad zu durchfahren, 
sowohl hinsichtlich der generellen Führung als auch des baulich-funktionalen Zustands 
verbesserungsbedürftig.  

Fahrradabstellanlagen sind weit gestreut, entweder als kleinere Anlagen vor den einzel-
nen Geschäften oder auch als größere Anlage im Umfeld besonderer Einrichtungen wie 
z.B. Rathaus oder Bücherei und vor größeren Geschäften. Allerdings handelt es sich bei 
den Radständern i.d.R. nur um einfache Vorderradhalter. Höherwertige, in den Straßen-
raum integrierte Abstellanlagen fehlen. Insbesondere am Bahnhof gibt es keine dem Bedarf 
und der Lage entsprechenden Abstellmöglichkeiten.  

Zur Förderung des Fuß- und Radverkehres sollte neben einer angemessenen Berücksichti-
gung im Straßenraum selbst auf durchgängige Wegebeziehungen geachtet werden, die auch 
von den Straßen unabhängige Wegeverbindungen einbeziehen und geeignete Querungshil-
fen an den entsprechenden Stellen berücksichtigen. Zwischen den Bereichen Hamburger 
Straße bzw. südlich der Hamburger Straße (Schulzentrum, Stadtbücherei) und der Frieden-
straße/ Holstenstraße /Grüner Markt fehlt es an entsprechenden qualitativen Wegeverbin-
dungen. Die z.T. bestehenden fußläufigen Verbindungen weisen die zuvor genannten Qua-
litäten nicht auf. Im Rahmen der Analysewerkstatt wurde konkret auf die 
Aufwertungsmöglichkeit des Durchgangs zwischen Innenstadt und Hamburger Straße im 
Bereich der Seniorenwohnanlage hingewiesen. 
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4.3.4 Öffentlicher Personennahverkehr  

Das Verkehrsangebot der AKN ist in erster Linie auf die Befriedigung der überörtlichen 
bzw. regionalen Verkehrsbedürfnisse ausgerichtet. Für die innerörtliche Anbindung beste-
hen Stadtbuslinien, die tagsüber von Montag bis Freitag und Samstagvormittag i.d.R. 
stündlich bedient werden. In den Abendzeiten und am Wochenende besteht ein Anrufsam-
meltaxi-System, bei dem nach entsprechender Bedarfsmeldung gezielt Haltestellen ange-
fahren werden. Auch hier gilt ein Stundentakt. Innerhalb des Untersuchungsgebietes befin-
den sich mehrere Bus-Haltestellen, die ein Erreichen der zentralen Bereiche mit kurzen 
Fußwegen ermöglicht. Das Angebot des Stadtbusverkehrs und des Anrufsammeltaxis stellt 
insgesamt aber nur ein Grundangebot der öffentlichen Daseinsvorsorge für Personen ohne 
Pkw dar, eine Alternative zum eigenen Pkw bietet es nicht. 

4.4 Beurteilung der Ziele des Rahmenplans II (1989) 

Ein Großteil der im Rahmenplan II vorgesehenen Maßnahmen ist, z.T. mit kleinen Abwei-
chungen umgesetzt worden. Nicht realisiert wurde bisher die Bebauung im westlichen Teil 
des Bebauungsplanes Nr. 7a, südlich der Friedenstraße.  

Auch die Neuordnung des Baublocks zwischen Am Markt und Hüttmannstraße ist nur teil-
weise erfolgt. Aus heutiger Sicht zeigt der Bereich deutliche städtebauliche Mängel (unat-
traktive Marktpassage, Parkplatz mit „Hinterhofcharakter“), so dass eine Weiterentwick-
lung / Neugestaltung erforderlich wird.  

Die im Rahmenplan II enthaltenen zentralen Ziele / Maßnahmen (vgl. hierzu auch Kapitel 
2.5.4) sind aus heutiger Sicht wie folgt zu beurteilen: 

Nutzung / Gestaltung 

Die im Rahmenplan empfohlene Geschossigkeit, die i.d.R. nicht über drei Geschosse hi-
nausgeht und in weiten Teilen des Untersuchungsgebietes niedriger ist, ist vor dem Hinter-
grund eines weiteren Einwohnerwachstums und den Vorteilen einer Innenentwicklung ge-
genüber einer Außenentwicklung für den Haupteinzelhandelsbereich als zu gering zu 
werten. Hier sollten drei bis vier Geschosse üblich sein, an städtebaulich markanten Punk-
ten auch mehr, z.B. zur Eckbetonung. 

Das Ziel einer verdichteten Bebauung und Ausbildung geschlossener Gebäudefronten in 
den Geschäftsbereichen ist nach wie vor richtig. Derzeit bestehen solche Raumkanten je-
doch nicht durchgängig. Gegenüber dem Rahmenplan II sollten insbesondere an der Ham-
burger Straße und Friedenstraße, aber auch an der Holstenstraße südlich des Grünen Mark-
tes verstärkt raumbildende Gebäudestrukturen geschaffen werden.  

Das Ziel der Integration von Grünelementen und Freiflächen ist weiterhin sinnvoll. Die den 
Stadtgrundriss prägenden Plätze und Freiflächen (Kleiner Markt, Platz Ecke Königstraße/ 
Holstenstraße, Grüner Markt, Umfeld der Kirche) sind als wichtig Strukturelemente weiter-
hin zu bewahren und gestalterisch aufzuwerten. 

Das Ziel der Vermeidung struktureller Mängel bezüglich der Funktion als Einzelhandels- 
und Dienstleistungsstandort ist eine wesentliche Kernaufgabe des Rahmenplanes und damit 
selbstverständlich weiterhin gültig. Durch die Planungen auf dem Bahnhofsareal, aber auch 
durch allgemeine Entwicklungen, wie z. B. hin zu Volldiscountern mit vielfältigen Waren-
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angeboten, haben sich die Rahmenbedingungen zum Erreichen des politischen Ziels der 
nachhaltigen Stärkung der Kaltenkirchener Innenstadt als attraktiver Einzelhandelsstandort 
jedoch maßgeblich geändert. Auf Ebene des Rahmenplanes ist es aus heutiger Sicht wich-
tig, Schwerpunkte für den Einzelhandel zu benennen. In der Konzentration liegt die Chance 
der Entwicklung eines attraktiven Einkaufsbereichs, der dann auch positiv auf benachbarten 
Lagen ausstrahlt.  

Auch das Ziel der Beibehaltung bzw. Stärkung der Innenstadt als Wohnstandort sollte bei-
behalten werden. Potenziale hierfür liegen neben einzelnen Brachflächen in einer sukzessi-
ven Nachverdichtung bebauter Areale.  

Die Innenstadt ist nach wie vor und sollte auch zukünftig Standort für private und öffentli-
che Dienstleistungen sein, zu denen auch Einrichtungen wie das Rathaus oder die Bundes-
agentur für Arbeit zählen. 

Aufgrund der begrenzten Reichweite von Bebauungsplänen und des Rahmenplans auf die 
Gestaltung einzelner Gebäude, wird es als sinnvoll angesehen -wie schon im Rahmenplan  
II empfohlen- hierauf auf andere Weise Einfluss zu nehmen. Statt der im Rahmenplan II 
empfohlenen Gestaltungssatzung, die bislang jedoch nicht realisiert wurde, wird ein Ge-
staltungsleitfaden als sinnvoller erachtet. Er veranschaulicht den Grundeigentümern / In-
vestoren das angestrebte Erscheinungsbild und bietet eine gute Grundlage für eine flexible 
kooperative Handhabung in Gesprächen zwischen Stadt und Vorhabenträgern. Eine bürger-
ferne Einengung durch die in der Praxis oft zu starren Vorgaben einer Satzung kann ver-
mieden werden. 

Verkehr 

Bezüglich der verkehrlichen Maßnahmen zeigen sich heute neue Herausforderungen. Ent-
gegen der Zielsetzung des Rahmenplanes II wird die Holstenstraße in erheblichem Maße 
durch Durchgangsverkehr belastet. Mit Blick auf die Aufenthaltsqualität ist hier eine Ge-
gensteuerung wichtig. 

Die Befahrbarkeit der Holstenstraße für Kraftfahrzeuge wird insbesondere zur Stützung des 
Einzelhandels nach wie vor als richtig angesehen und sollte beibehalten werden. 

An der Kreuzung Holstenstraße / Brauerstraße ist eine Überlastungen erkennbar, die zu 
Verkehrsbehinderungen in der Brauerstraße führt. Hierzu trägt auch die Zufahrt zur Stell-
platzanlage westlich der Brauerstraße bei, die gleichzeitig auch als Zufahrt zur Schulstraße 
und zum Rathaus dient. 

4.5 Zusammenfassende Bewertung 

Einbindung in die Gesamtstadt 

Die Innenstadt nimmt als Ort zahlreicher sich überlagernder Funktionen sowie als Ort der  
Identifikation und Kommunikation für die Gesamtstadt eine zentrale Stellung ein. Für Pla-
nungen in der Innenstadt ist es somit von besonderer Bedeutung, die Einbindung in die Ge-
samtstadt und allgemeine Rahmenbedingungen einzubeziehen. 

Kaltenkirchens Entwicklung ist durch ein kontinuierliches, kräftiges Wachstum seit dem 2. 
Weltkrieg gekennzeichnet, das sich gemäß aktuellen Bevölkerungsprognosen trotz des sich 
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gesamtgesellschaftlich vollziehenden demographischen Wandels auch in den kommenden 
Jahren fortsetzen wird. Für Kaltenkirchen ergeben sich hieraus Herausforderungen, insbe-
sondere hinsichtlich des Wohnungsangebotes, die sich mit einer zusätzlichen Nachfrage 
aufgrund einer generellen Tendenz zu kleineren Haushalten überlagern. Dabei sind auf-
grund der Zunahme älterer, oft kleinerer Haushalte gegenüber den vergangenen Jahrzehnte 
Veränderungen in der Nachfragestruktur zu erwarten. Gleichzeitig besteht für Kaltenkir-
chen die Chance, mit einem weiteren Wachstum die Funktion als Mittelzentrum zu stabili-
sieren. Dies gilt auch für die Innenstadt als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum. Ein 
Wachstum der Bevölkerung sowie des Wohnungsbestandes stimmt mit den raumordneri-
schen Zielsetzungen für Kaltenkirchen überein. 

Die Innenstadt ist innerhalb der Gesamtstadt von Siedlungsflächen umgeben und stellt den 
Schnittpunkt wichtiger Verkehrsbeziehungen dar. Das Gebiet nimmt  insofern eine zentrale 
Lage ein, ist innerhalb des Siedlungskörpers jedoch Richtung Nordosten gelagert. Bei einer 
Siedlungserweiterung wären zur Wahrung kurzer Wege zur Innenstadt, Flächen im Norden 
und Osten zu bevorzugen. Hemmnisse, die bei entsprechenden Planungen ggf. besonders zu 
berücksichtigen sind, stellen hier die Grenze zur Nachbargemeinde Oersdorf und im Nor-
den landschaftliche Potenziale dar.  

Bestandsanalyse Innenstadt 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das starke Wachstum der Stadt in den Jahren nach 
1945 im baulichen Erscheinungsbild der Innenstadt ablesbar ist. Die Innenstadt mit ihrer 
gewachsenen Grundstruktur, einschließlich der großen innerörtlichen Freifläche des Grü-
nen Marktes, weist dabei einen eigenen Charakter auf, der eine gute Basis für die Weiter-
entwicklung als städtisches Zentrum Kaltenkirchens darstellt. In ihrem jetzigen Erschei-
nungsbild wirkt die Innenstadt in Teilbereichen allerdings überholt und wird ihrer Funktion 
als Mittelzentrum nicht durchgängig gerecht. Insbesondere Brachflächen, fehlende Raum-
kanten, z.T. relativ geringe Geschossigkeiten und erneuerungsbedürftige Bauten haben ei-
nen negativen Einfluss. Eine städtebauliche Entwicklung, die insgesamt auf mehr Urbanität 
ausgerichtet ist, kommt auch der Innenstadt als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum zu-
gute.  

Die Innenstadt erfüllt zurzeit ihre Funktion als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum. 
Neben Angeboten aus dem gehobenen Bedarf, hat das Untersuchungsgebiet auch für die 
Nahversorgung eine große Bedeutung. Ein Schwerpunkt für die kfz-orientierte Nahversor-
gung besteht im südlichen Bereich an der Hamburger Straße und Flottkamp. Vor allem in 
den zentralen Lagen sind jedoch negative Tendenzen erkennbar, die einen Handlungsbedarf 
auslösen. Der Wunsch nach einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt als Stadtzentrum 
und Einkaufsort wurde auch im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich.  

Die Dienstleistungs- und Einzelhandelsangebote sind zu weit verteilt und es mangelt an ei-
ner klaren 1a-Lage. Die vorläufige Abgrenzung der Innenstadt im Sinne eines Untersu-
chungsraumes für innenstadtrelevanten Einzelhandel gemäß Stadtvertretung vom 
18.11.2003 ist zu weitläufig. In diesem Zusammenhang scheint eine klarere Herausbildung 
von Nutzungsschwerpunkten sinnvoll. Das begleitende Einzelhandelsgutachten hat vorge-
schlagen, einen Hauptlauf mit Schwerpunkten im Bereich um den Grünen Markt / westli-
cher Holstenstraße und im Bereich des noch zu entwickelnden Bahnhofareals sowie der öst-
lichen Holstenstraße als Verbindungsstück zu entwickeln. 
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Die Innenstadt hat aber auch als Wohnstandort Bedeutung. Neben den über die Innenstadt 
verteilten Wohnungen, bestehen Schwerpunkte mit Einzelhausbebauung (Neuer Weg, 
Bahnhofstraße) und Geschosswohnungsbau (Jungfernstieg, südlich des Bahnhofs). Die 
Wohnnutzung trägt zu einer Belebung der Innenstadt, insbesondere auch nach Laden-
schluss, bei und sollte noch gestärkt werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund eines vor-
aussichtlichen Einwohnerwachstums und sich verändernder Haushaltsstrukturen sinnvoll. 
Dabei können auch Projekte im Wohnungsbau zu einer klareren Ausbildung von Nutzungs-
schwerpunkten beitragen. Verdichtete Bauformen mit mehrgeschossigen Gebäuden sind 
dabei eine Chance zur Intensivierung des urbanen Charakters.  

 
Abbildung 16:  Zusammenfassung Verkehrsmängel Innenstadt gemäß Verkerhskonzpt GGR 

Aus verkehrlicher Sicht besteht eine gute Erreichbarkeit mit dem Pkw und mit dem AKN-
Bahnhof auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Allerdings ist das Angebot an Busverbin-
dungen innerörtlich und mit dem Umland nur gering. Die innerstädtische bzw. innenstadt-
nahe Parkplatzversorgung ist derzeit als gut, jedoch auf längere Sicht mit einem zu erwar-
tendem höheren Verkehrsaufkommen nicht als zukunftsfähig zu bezeichnen. Bezüglich des 
fließenden Kfz-Verkehrs bestehen einzelne Konfliktpunkte, die es zu beheben gilt. Zum 
Teil bestehen diese auch in Zusammenhang mit dem Fuß- und Radverkehr. Insbesondere in 
der Holstenstraße und Teilen der Schützenstraße, wo sich die verschiedenen Verkehrsarten 
und die Nutzung durch die Läden (Außenverkauf, Außenwerbung) auf relativ engem Raum 
überlagern, kommt es zu Konflikten. Bezüglich der Anbindung der Innenstadt an die um-
gebenen Stadtgebiete sind für den Fuß- und Radverkehr z.T. Defizite erkennbar. Verbesse-
rungsbedarfe bestehen hier u.a. im Hinblick auf Querungsmöglichkeiten der größeren Stra-
ßen und der Kreuzungen am Innenstadtrand (vgl. auch Abbildung 16). 
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Ein Potenzial für die Belebung und Stärkung der Innenstadt als Identifikationsort stellen die 
Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Rathaus, Bürgerhaus, Kirche, Schulen südlich der In-
nenstadt) dar. Hier wäre eine bessere Vernetzung untereinander und mit der Innenstadt 
wünschenswert. Insgesamt ist der Umfang an kulturellen und freitzeitbezogenen Ange-
boten in der Innenstadt bisher gering. Auch im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde 
der Wunsch nach Angeboten, z.B. in Form von Gastronomie, eines Kinos, einer Bowling-
Bahn oder Freiluftveranstaltungen wie Sport- und Musik-Events, open-air-Kino oder The-
menmärkte u.ä. geäußert. Diese können auch zu einer Belebung nach Ladenschluss beitra-
gen. Das Bahnhofsareal stellt dabei ein Potenzial dar, sei es für eine vorübergehende Nut-
zung oder längerfristig als neuer Platz und innerstädtischer Treffpunkt. 

Aus den Ergebnissen des Einzelhandelsgutachtens wurde auch deutlich, dass nicht allein 
städtebauliche und verkehrliche Maßnahmen erforderlich sind. Daneben besteht auch im 
Einzelhandel selbst Entwicklungsbedarf, z.B. durch Ergänzung mit Einzelhandelsfilialen, 
verstärkte Kooperationen untereinander aber auch mit dem Management des Dodenhofs 
oder auch veränderte Strategien der einzelnen Betriebe selbst.  
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5 Rahmenplan Innenstadt  

5.1 Leitbild und Leitziele 

Das Leitbild stellt die generellen Entwicklungsziele für die Innenstadt dar. Es bildet den 
Rahmen vor dem die einzelnen Leitziele und das Konzept des Rahmenplanes zu sehen sind. 
Die Leitziele konkretisieren die allgemeinen Aussagen des Leitbildes auf Ziele für die drei 
aufgeführten Handlungsfelder und finden sich in dem im folgenden Kapitel erläutertem 
Konzept wieder. 

Leitbild – Innenstadt Kaltenkirchen 

• Die Innenstadt Kaltenkirchens als  

o Zentrum des kulturellen und kommerziellen Lebens und des Wohnens 

o Ort der Identität von Stadt und Region 

• Differenzierung der Räume und Funktionen innerhalb der Innenstadt im Sinne von zentralen 

Orten innerhalb des Zentrums 

• Städtebauliche Verdichtung entsprechend des gesamtstädtischen Wachstums 

 
Abbildung 17: Leitbildskizze Innenstadt 
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Leitziele – Innenstadt Kaltenkirchen 

1. Städtebau und Funktionen  

• Städtebaulich und funktionale Stärkung / „Urbane Qualifizierung“ durch Nachverdichtung 

und Bildung / Ergänzung von Raumkanten, dabei Nutzung städtebaulicher Potenziale und 

Brachflächen 

• Gliederung und Qualifizierung der Nutzungsschwerpunkte  

• Stärkung des Wohnens in der Innenstadt für eine gemischte Bewohnerstruktur 

• Qualifizierung der Einzelhandelslagen, die Herausbildung eines eindeutigeren Haupt-

laufes und einer klaren 1A-Lage. („Knochenprinzip“); Förderung der Ansiedlung von 

Einzelunternehmen sowie qualitativ hochwertiger Betriebe. 

• Förderung von kulturellen und sozialen sowie freizeit- und sportlichen Einrichtun-

gen und Veranstaltungen für eine lebendige Innenstadt, über den Einzelhandel und 

das Wohnen hinaus 

• Beseitigung von städtebaulichen und funktionalen Mängeln für eine höhere Aufenthalts- 

und Nutzungsqualität 

 

2. Verkehr, Freiraum und Wegebeziehungen 

• Gestalterische und funktionale Aufwertung und Modernisierung von Straßenräumen und 

öffentlichen Freiflächen 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs (Verbesserung / Ausbau der Netze, Wege, Ab-

stellmöglichkeiten, Kreuzungs- / Querungssituationen, Trennung von Fuß- und Radver-

kehr) 

• Entlastung der Hamburger Straße und der Holstenstraße vom Durchgangsverkehr bei 

gleichzeitiger Sicherung der Erreichbarkeit der Innenstadt,  

Verbesserung der Orientierung und Akzentuierung der Eingangssituationen (z.B. der 

Brauerstraße) 

• Verbesserung der Verkehrsführung (insb. auf der Holstenstraße) 

• Fortentwicklung der Parkraumangebots 

• Erhalt und Entwicklung der bestehenden Treffpunkte (z.B. grüner Markt als „Grüne Oase 

zum Erholen und Entspannen“) und Schaffung neue Orte des Treffens (z.B. eines städti-

schen Platzes am Bahnhof) 

 

3. Image / Koordination und Synergien 

• Einrichtung eines Stadtmarketings, um innovative Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten 

und koordinieren für  

• ein koordiniertes Auftreten der Kaltenkirchener Kaufmannschaft, 

• ein aktives Leerstandsmanagement, 

• die Ausarbeitung neuer Einzelhandels- und Marketingkonzepte („Einkaufsimage“), u.a. 

zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt für Jugendliche und jungen Erwachsene,  

• die Entwicklung von Synergien mit Dodenhof, 

• die Organisation von Veranstaltungen / „events“ im öffentlichen Raum oder innovativen 

Stadtinszenierungen. 
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5.2 Städtebauliches Konzept 

Übergeordnetes politisches Ziel und Hintergrund für die Fortschreibung des Rahmenplanes 
ist die Stärkung der Innenstadt. Dabei ist die Innenstadt nicht nur als zentraler Einkaufs- 
und Dienstleistungsstandort zu verstehen, sondern auch als Wohnort, Zentrum des kulturel-
len Lebens und eng verknüpft mit diesen verschiedenen Funktionen auch als Ort der Identi-
tät  für die Stadt und die Region. Diese multifunktionale Bedeutung spiegelt sich auch in 
dem Leitbild für die zukünftige Entwicklung der Innenstadt wider. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es in der Praxis zahlreicher Maßnahmen und Aktivi-
täten, die sich in einen fortwährenden Entwicklungsprozess einfügen und unterschiedlichen 
Handlungsfeldern zuzuordnen sind. Neben dem übergeordneten Leitbild geben die nach 
drei Bereichen gegliederten Leitziele hierfür Orientierung. Mit dem städtebaulichen Kon-
zept und den Handlungsempfehlungen sollen das Leitbild und die Leitziele weiter konkreti-
siert und verdeutlicht werden.  

Der städtebaulichen Master- bzw. Rahmenplan wurde zunächst als grober Entwurf entwic-
kelt und im Rahmen der Konzeptwerkstatt, der Lenkungsgruppe und der Öffentlichkeitsbe-
teiligung diskutiert (vgl. Plan Nr. 9, Entwurf Masterplan). Darin werden die angestrebten 
städtebaulichen Grundprinzipien sowie wichtige Maßnahmenvorschläge deutlich. Er diente 
im Beteiligungsprozess der Diskussionsanregung. 

Der Masterplan-Entwurf bildet damit eine Grundlage für die Ausarbeitung des städtebauli-
chen Rahmenplanes (vgl. Plan Nr. 10). Dieser soll durch Testentwürfe in den Bereichen, in 
denen ein verstärkter Handlungsbedarf besteht, die angestrebten Prinzipien weiter verdeut-
lichen. Er bildet damit eine auf die übergeordneten Entwicklungsziele ausgerichtete Bera-
tungsgrundlage  

• bei Gesprächen mit Grundeigentümern und Investoren bei Bauvoranfragen,  

• für die Entwicklung von verbindlicher Bauleitplanung,  

• für politische Entscheidungen über freiraumplanerische oder einzelhändlerische 
Maßnahmen. 

• Für die Entwicklung eines Gestaltungsleitfadens 

Es ist nicht Sinn, in allen Bereichen städtebauliche Gestaltungsvorschläge zu unterbreiten, 
gewissermaßen „Phantasieentwürfe“, ohne die in dieser Planungsebene nicht mögliche 
Kenntnisschärfe bzgl. Grundstückssituationen und Eigentümerinteressen. Dies gilt in glei-
cher Weise auch für die Entwurfsvorschläge der dargestellten Bereiche. Insofern ist der 
Rahmenplan nicht 1:1 umsetzbar. Er dient jedoch für Anregungen im Sinne der städtebauli-
chen Zielsetzungen. 

Die Bereiche mit ausgearbeiteten Testentwürfen sind im Plan als rote Baustruktur kenntlich 
gemacht. Die übrigen Gebäude werden in ihrem Bestand in dunklem grau nachgezeichnet. 
Als Planunterlage für den Masterplan wird ein Katasterplan mit Darstellung des Bestandes 
verwendet, so dass die Unterschiede zwischen den vorhandenen und vorgeschlagenen bzw. 
angestrebten Baustrukturen ablesbar sind.  

Das Konzept verdeutlicht in erster Linie die räumlichen Zielsetzungen. Der folgende Text 
erläutert diese gegliedert nach den Leitzielen und ergänzt weitere nicht zeichnerisch dar-
stellbare Inhalte. Die Leitziele zum Thema „Image / Koordination und Synergien“ sind 
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handlungsorientiert und finden sich vor allem in den Handlungsempfehlungen wieder. Sie 
stellen wichtige Elemente zu Stärkung der Innenstadt dar, die über die baulich-räumlichen 
Maßnahmen als Kernthema des städtebaulichen Rahmenplanes hinausgehen. 

5.2.1 Städtebau und Funktionen 

Leitziel: Städtebauliche und funktionale Stärkung / „Urbane Qualifizierung“ 

Das städtebauliche Erscheinungsbild gibt den Rahmen für die Nutzungen und Aktivitäten 
in der Innenstadt. Es hat bedeutenden Einfluss auf das Image und die Aufenthaltsqualität 
und damit die Akzeptanz durch die Bevölkerung, aber auch möglicher Investoren. 

Durch Nachverdichtung und die Bildung und Ergänzung von Raumkanten soll das städti-
sche Ambiente gestärkt werden. Es soll eine klare Hierarchie der Dichte vom Zentrum zum 
Rand entstehen.  

Die Angaben zur Geschossigkeit im Masterplan sind als maximale Vollgeschosse zu ver-
stehen. Sie sollen das allgemeine Prinzip verdeutlichen. Spätere Abweichungen, die sich 
aus der Entwicklung konkreter Projekte ergeben, sollten nach Möglichkeit gering gehalten 
werden, um die angestrebte Gesamtwirkung zu erreichen. Wichtig ist insbesondere in der 
engeren Innenstadt auch die Einhaltung von Mindestgeschossigkeiten. Diese sollte i.d.R. 
ein Geschoss unter der angegebenen maximalen Vollgeschossigkeit liegen. 

Das Prinzip der Bebauung wird zusätzlich zu der zeichnerischen Darstellung möglicher 
Baukörper durch die Angabe der Bauweise verdeutlicht. In den zentralen Bereichen über-
wiegt aufgrund der angestrebten Ausbildung von Raumkanten und städtischer Baustruktu-
ren die geschlossene Bauweise. Bei einer späteren Konkretisierung im Rahmen von einzel-
nen Bauvorhaben und / oder Bebauungsplänen ist im Detail zu prüfen, ob ggf. abweichende 
Bauweisen mit maximalen Seitenabständen zielführend sind. In jedem Fall ist darauf zu 
achten, dass z.B. bei Geschäften nicht die Parkplätze vor den Gebäuden angeordnet 
werden. Dies würde die städtebauliche Wirkung von Raumkanten empfindlich stören und 
erneut die Mängel des Stadtraums verstärken. Die Erkenntnis, dass zur urbanen Qualifizie-
rung Dichte und Räume gehören, hat ja u.a. zur Fortschreibung des Rahmenplans geführt. 

Das gemäß Leitbild vorgesehene „kommerzielle Zentrum für den aperiodischen Be-
darf“ (Bahnhof, Holstenstraße, Grüner Markt mit Umlauf über Königstraße und Brauer- 
und Schulstr.) sollte baustrukturell durch drei- bis viergeschossige Gebäude und klare 
Raumkanten ablesbar sein.  

Die Brauerstraße soll als wichtiger Zugang zur Innenstadt für den Pkw-Verkehr, aber 
auch Rad- und Fußverkehr am Eingang zu Hamburger Straße baulich und gestalterisch be-
tont werden und im weiteren Verlauf auch baulich eine Verbindung zur Holstenstraße her-
stellen. Der Knoten Brauerstraße / Hamburger Straße ist zur Betonung dieser Situation und 
Minderung des Durchgangsstraßencharakters ggf. als Kreisverkehr auszuprägen.  

Das derzeit brach liegende Grundstück Ecke Brauerstraße / Hamburger Straße und der der-
zeitige Parkplatz des Sky-Supermarktes bilden als sogenanntes Rathausquartier ein be-
sonderes Potenzial, um das angestrebte Knochenprinzip mit verdichtetem Städtebau und 
zentrumsfördernden Nutzungen urban zu entwickeln. Der Rahmenplan sieht daher eine 
dreigeschossige Blockrandbebauung mit mindestens viergeschossiger Eckbetonung zur 
Hamburger Straße sowie einer neuen (öffentlichen) Tiefgarage vor. 
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Die Hamburger Straße weist heute in weiten Teilen eine der Lage nicht angemessene 
Baustruktur auf. Funktional ist sie wie auch schon im Bestand als „Nahversorgungs-
Rückgrat“ vorgesehen. Als Entwicklungsziel stellt der Masterplan hier eine i.d.R. dreige-
schossige Bebauung dar, die der Straße zugewandt ist und langgestreckte Baukörper auf-
weist. Ziel ist die Entwicklung eines städtischen Charakters mit klaren Raumkanten entlang 
der Durchgangsstraße, um die zentrale Lage baulich zum Ausdruck zu bringen. Außerdem 
wirken analog zur Lärmaktionsplanung geschlossenen Gebäudefronten als Lärmbarriere 
insbesondere für die rückwärtigen Wohngebäude nördlich der Hamburger Straße. Größere 
Lücken zwischen den Baukörpern und der Straße zugewandte Parkplätze sollten - auch bei 
Ansiedlung möglicherweise weiterer kfz-orientierter Einzelhandelsbetriebe - vermieden 
werden. Durch den B-Plan Nr. 44, 1. Änderung sind diese Ziele bereits durch verbindliches 
Baurecht verankert. 

Einen weiteren Schwerpunkt für eine bauliche Verdichtung stellt der Bereich Friedenstra-
ße dar. In diesem bisher deutlich untergenutzten Bereich besteht Potenzial zur weiteren 
Entwicklung von Wohnnutzungen unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen 
Gemeinbedarfseinrichtungen (Bürgerhaus). Wichtig ist die Verbesserung der Fußwegever-
bindungen und der Querungsmöglichkeiten über die Friedensstraße. Südlich der Friedens-
straße besteht ein rechtskräftiger B-Plan, der ein Wohnbauvorhaben vorbereitete, dass aber 
bisher aufgrund mangelnden Investitionsinteresses des Eigentümers nicht realisiert wurde. 
Denkbar wäre hier auch ein Standort für ein Kultur- und Bildungszentrum im Sinne des 
Schwerpunktes „Bürgerzentrum“ des Leitbildes (siehe auch weiter unten).  

In die Entwicklung der Flächen südlich der Friedensstraße kann ggf. auch die sanierungs-
bedürftige und städtebaulich störende Parkpalette östlich des Jungfernstiegs einbezogen 
werden. Der in dem B-Plan gesicherte öffentliche Parkplatz sollte erhalten bleiben. Er wird 
zurzeit auf unbefestigter Fläche entsprechend genutzt, wenn auch in städtebaulich und ge-
stalterisch unbefriedigendem und ungeordnetem Zustand. 

Nördlich der Friedensstraße wird durch den B-Plan Nr. 31, 3. Änderung zurzeit bereits un-
ter Beachtung der Ziele des Rahmenplanes ein verdichtetes Wohnquartier entwickelt, in 
dem auch die Belange des benachbarten Bäckereibetriebes berücksichtigt werden. Außer-
dem wird hier der Umbau der Kreuzung Friedensstraße - Schmalfelder Str. zu einem 
Kreisverkehr angestrebt. Die Ladenlokale südlich des Bürgerhauses an der Friedensstraße 
sind teilweise leerstehend, teilweise untergenutzt. Zukünftig sollen diese Bereiche stärker in 
Richtung Wohnen bzw. nicht zentrenrelevante gewerbliche Nutzungen entwickelt werden, 
um auf diese Weise das innere Zentrum entlang der Holstenstraße zu betonen. 

Ein sehr bedeutender Bereich für eine urbane Qualifizierung der Innenstadt ist das Bahn-
hofsareal. Vorgesehen ist hier eine Mischnutzung (Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistung). 
Der Erdgeschossbereich ist als öffentlich zugängliche Zone (Läden / Einzelhandel) zu nut-
zen. Städtebaulich greift der Rahmenplan die grundsätzlichen Ideen des „Rahmenplans 
Bahnhof“ von 1999 auf und sieht eine Bebauung vor, die den westlichen Vorplatz des 
Bahnhofes räumlich fasst und zur Holstenstraße überleitet. Die Mindestgeschossigkeit be-
trägt hier drei Vollgeschosse.37 

                                                
37  Der Bau von Tiefgaragen innerhalb des Bahnhofsareals und der angrenzenden Bereiche mit einem Grundwas-

serspiegel von 5,0 m ist bis eine Tiefgaragenebene unproblematisch. 
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Hier ist auch im Detail eine Gestaltung wichtig, die Besucher in die Holstenstraße als Teil 
des geplanten Hauptlaufes und Verbindung zum nordwestlichen Einkaufsschwerpunkt um 
den Grünen Markt lenkt. Im Rahmen der Werkstätten bzw. Öffentlichkeitsbeteiligung wur-
de beispielsweise eine Anbindung durch gleichartige Beleuchtungen, Pflasterung und Bäu-
me angeregt. Zur Hamburger Straße hin ist eine viergeschossige Bebauung vorgesehen, um 
zusammen mit der gegenüberliegenden vorhandenen Bebauung die Zentrumslage und den 
Eingangsbereich zur Innenstadt zu betonen. Nördlich des AKN-Troges gilt es, das histori-
sche Bahnhofsgebäude zu erhalten und eine geeignete Nutzung (z.B. Gastronomie, soziale 
Zwecke oder Büro) zu finden. 

Die Erweiterung des bestehenden Parkhauses wird empfohlen. Dabei ist besonderer Wert 
auf eine ansprechende Gestaltung der Fassade zur Hamburger Straße hin zu legen. Bei einer 
bis zu viergeschossigen Ausbildung ergeben sich neben einer optimalen Ausnutzung der 
Fläche mit hohen Kapazitäten gleichzeitig städtebaulich wünschenswerte städtische Raum-
kanten auf einem Grundstück über dem AKN-Tunnel, das ansonsten für andere Nutzungen 
kaum in Frage kommt. 

Auf ein zwischenzeitlich vorgeschlagenes zweites Parkhaus Ecke Brauerstraße / südlich der 
Hamburger Straße auf städtischem Grundstück kann verzichtet werden, wenn die Erweite-
rung nördlich der Hamburger Straße realisiert werden kann. Das dort durch den B-Plan bis-
her als Fläche für Versorgung vorgesehene Regenrückhaltebecken wurde an anderer Stelle 
realisiert, so dass andere städtebaulich sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel 
ein Büro- und Dienstleistungsgebäude unter Berücksichtigung der Lärmimmissionen durch 
Bahn und Kfz-Verkehr sowie durch die Vibrationen durch den Bahnbetrieb zu prüfen sind. 

 

Leitziel: Behebung städtebaulicher und funktionaler Mängel  

Städtebauliche und funktionale Mängel werden sowohl durch bauliche und gestalterische 
Defizite an Gebäuden oder Freiflächen als auch durch eine hohe Leerstandquote sichtbar. 
Sie beeinträchtigen die Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten und sollten durch städtebauli-
che Maßnahmen und Erneuerungskonzepte behoben werden. 

Die hiervon betroffenen Bereiche decken sich z.T. mit den zuvor genannten Bereichen. Ein 
wichtiger weiterer Bereich mit identifiziertem Erneuerungsbedarf ist die Marktpassage, 
die sowohl funktional als auch baulich-gestalterisch aufzuwerten ist. Auf Grund der städte-
baulich wichtigen Lage am Grünen Markt sollten Gespräche mit den Eigentümern, ggf. mit 
dem Angebot einer stärkeren Verdichtung oder Ausnutzung der Flächen aufgenommen 
werden. 

Auch die Parkpalette westlich des Bahnhofes zeigt Sanierungsbedarf. Hier ist zwischen-
zeitlich eine Sanierung und bauliche Erweiterung in Richtung Hamburger Straße geplant, 
die in den städtebaulichen Rahmenplan aufgenommen wurde. 

Darüber hinaus bestehen weitere einzelne Gebäude mit Erneuerungs- bzw. Sanierungsbe-
darf. Hier geht es darum, die Bereitschaft der Eigentümer für Maßnahmen zu fördern. 
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Leitziel: Gliederung und Qualifizierung der Nutzungsschwerpunkte  

Als ein wesentliches funktionales Defizit wurde deutlich, dass die Innenstadt von den Kun-
den und Besuchern nur unzureichend als räumliche Einheit wahrgenommen wird. Die Ori-
entierung fällt oft schwer. Um die bestehende Nutzungsstruktur zu verdeutlichen, diese bei 
der weiteren Entwicklung stärker hervorzuheben und damit die intuitive Orientierung in-
nerhalb der Innenstadt zu vereinfachen, sieht das Leitbild für die Innenstadt eine Differen-
zierung der Räume und Funktionen im Sinne von zentralen Orten innerhalb des Zentrums 
vor, ohne die sinnvolle und innenstadttypische kleinräumige Nutzungsmischung in Frage 
zu stellen. Die angestrebte funktionsräumliche Gliederung wird im Leitbild verdeutlicht.  

Für das kommerzielle Zentrum wird nach aperiodischem Bedarf (Bahnhof – Holstenstra-
ße - Grüner Markt und angrenzende Bereiche) und Nahversorgung (Hamburger Straße – 
angrenzender Bereich Flottkamp – Bahnhof) unterschieden. Diese Unterscheidung ist ins-
besondere aufgrund der unterschiedlichen Raum- und Gestaltungsansprüche sinnvoll, 
wenngleich gewisse Überschneidungen möglich sind. Innerhalb der Gebäude sind Nut-
zungsaufteilungen mit überwiegend Läden und Dienstleistungen in den Erdgeschosszonen 
sowie Büros und Wohnungen in den Obergeschossen anzustreben. 

Das sogenannte Bürgerzentrum liegt im westlichen Teil der Innenstadt. Hier liegen für 
das soziale und bürgerliche Leben wichtige Einrichtungen wie das Bürgerhaus, die Kirche, 
das Rathaus und die Stadtbücherei. Bessere Wegeverbindungen, ggf. Integration kultureller 
Einrichtungen (s.a. Leitziel: Innenstadt als Ort des städtischen Lebens stärken) oder auch 
Vernetzungen durch die Zusammenarbeit bei einzelnen Aktionen u.ä. könnten diesen funk-
tionalen Schwerpunkt stärken. Hierzu kann auch die Rathauserweiterung kurzfristig beitra-
gen (siehe auch Leitziel „Innenstadt als Ort des städtischen Lebens stärken“). 

Der vorhanden zentrale Schul- und Sportstandort südlich der Innenstadt bildet in dem Leit-
bild das Zentrum der Bildung und des Sports. Dieser Bereich wurde, obwohl außerhalb 
des Untersuchungsgebietes liegend, in das Leitbild aufgenommen, da in der räumlichen 
Nähe ein Potenzial auch für die Innenstadt selbst gesehen wird. Eine stärkere Vernetzung 
etwa durch  verbesserte Wegebeziehungen, aber auch durch Aktivitäten, Veranstaltungen 
u.ä. bietet die Chance einer stärkeren Bindung der jungen Bevölkerungsgruppen an die In-
nenstadt. 

Das als innerstädtische Gliederung und Qualifizierung benannte Leitziel ist so zu verste-
hen, dass bezüglich der Nutzungen Schwerpunkte definiert werden. Darin liegt neben der 
einfacheren räumlichen Orientierung die Chance einer Qualitätssteigerung, etwa in der 
Entwicklung eines auf die Nutzung abgestimmten Erscheinungsbildes (Gebäudestrukturen, 
Straßenraum).  

 

Leitziel: Wohnen und gemischte Bewohnerstrukturen stärken  

Das Ziel des Erhalts und der Stärkung der Wohnfunktion hat zwei wesentliche Gründe.  

• Gesamtstädtisch macht das noch zu erwartende Bevölkerungswachstum, der stei-
gende Anteil kleinerer und älterer Haushalte bei gleichzeitigen Restriktionen für die 
Außenentwicklung eine städtebauliche Nachverdichtung innerhalb des Stadtkerns 
sinnvoll und auch notwendig.  
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• Außerdem trägt die Wohnbevölkerung zur Belebung des innerstädtischen Bereiches 
bei und bietet auch baulich ein Nachfragepotenzial für die Entwicklung eines kom-
pakten, städtisch geprägten Erscheinungsbildes.  

Grundsätzlich trägt eine Wohnnutzung insbesondere in den Obergeschossen in allen Teilen 
der Innenstadt zur Belebung bei, also auch in den ansonsten durch Kerngebietsnutzungen 
und Einzelhandel geprägten Zonen wie das Bahnhofsquartier und das vorgeschlagene Rat-
hausquartier. Räumliche Schwerpunkte für das Wohnen sind nach wie vor die Bereiche 
Neuer Weg / Bahnhofstraße, Jungfernstieg und südlich des Bahnhofes. Vorhandene Inne-
nentwicklungspotenziale durch Aufstockung, Dachgeschossausbau und Ersatz von Ein-
familienhäusern durch verdichtetere Bauformen sind zu fördern. Die ohnehin bei vielen 
Gebäuden anstehende energetische Sanierung kann ggf. durch die Aussicht auf  zusätzli-
chen Wohnraum attraktiver erscheinen und umgekehrt. 

Zusätzlich ergeben sich Nachverdichtungspotenziale für Wohnnutzung nördlich und süd-
lich der Friedensstraße (nördlich zurzeit durch das laufende B-Plan-Verfahren B-Plan Nr. 
31 3. Änderung vorbereitet). Wichtig ist es hier, die Chancen zur Umsetzung von Zielen 
und Maßnahmen des Rahmenplanes im Rahmen der Bauleitplanung zu nutzen. Im Bereich 
Friedensstraße besteht zum Beispiel die Chance zur Verbesserung der Wege und Que-
rungsmöglichkeiten. 

Für eine alters- und sozial ausgewogene Bewohnerstruktur ist bei den vorgesehenen 
Wohnungstypen (Zimmerzahl, Wohnfläche und Wohnungsstandard) auf eine Vielfalt zu 
achten. 

 

Leitziel: Die Innenstadt als Einzelhandelsstandort stärken 

Laut dem Einzelhandel-Gutachten der GfK zeichnet den Innenstadt-Einzelhandel eine ins-
gesamt stabile Situation aus. Jedoch wurde deutlich, dass die Innenstadt nur schwer als 
räumliche Einheit wahrgenommen wird. Insofern ist die (städtebauliche) Betonung und 
Herausbildung eines eindeutigen Hauptlaufes quasi das „Einkaufs-Zentrum in der In-
nenstadt“ und dementsprechend einer klaren 1A-Lage erstrebenswert.  

Die räumliche Abgrenzung findet sich im Leitbild wider. Für den Hauptlauf empfiehlt das 
Einzelhandelsgutachten u.a. die Entwicklung eines attraktiveren Einzelhandelsbesatzes. 
Insbesondere (Bekleidungs-) Filialisten, ggf. auch in Form zusammengelegter Ladenlokale 
wird empfohlen.   

Es sollte außerdem die An- und Umsiedlung von attraktiven, leistungsstarken Einzelhänd-
lern aus peripheren Bereichen in den Innenstadtbereich anvisiert werden. Die Ansiedlung 
von Einzelunternehmen (Service individuell, Kundentreue, Qualität, Kompetenz) sowie 
qualitativ hochwertige Ketten (z.B. P&C, Douglas, C&A) und Textilisten mit Mode für 
junge Leute können ebenfalls zur Stärkung und Zukunftsfähigkeit des Einzelhandels beitra-
gen.  

Handlungsbedarf wird für eine Verbesserung des städtebaulichen Charakters hin zu städti-
scheren Bauweisen und attraktiveren, zeitgemäßen Freiflächen mit höherer Aufenthaltsqua-
lität gesehen. Im städtebaulichen Rahmenplan ist entsprechend eine Bebauungsstruktur 
dargestellt, die den Straßenraum klar fasst. Des Weiteren sind Mischverkehrsflächen darge-
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stellt, mit dem Ziel einer verbesserten Aufenthaltsqualität bei gleichzeitig guter Erreichbar-
keit für Kfz-Verkehr wie auch Fuß- und Radverkehr. 

Der Bahnhofsbereich soll den südöstlichen Schwerpunkt des Hauptlaufes bilden. Es wird 
ein gemischtes Quartiers u.a. mit Einzelhandel angestrebt, das sich auch positiv auf die Be-
sucherfrequenz in den nordwestlichen Bereichen auswirken soll. 

 

Leitziel: Innenstadt als Ort des städtischen Lebens stärken 

Als Zentrum für die Stadt und das Umland sollte die Innenstadt nicht nur als Einkaufs- und 
Dienstleistungsstandort sowie für das Wohnen Bedeutung haben, sondern auch als Ort für 
Kultur, Soziales, Freizeit und Sport. Defizite im kulturellen Bereich bestehen nicht nur in 
der Innenstadt, sondern auch für die Gesamtstadt.  

Derzeit bestehen aufgrund der Vernetzung von Bildung und Kulturschaffenden in Kalten-
kirchen sinnvoll erscheinende Bestrebungen zur Einrichtung eines Kultur- und Veranstal-
tungszentrums in Zusammenhang mit Umstrukturierungen im südlich der Innenstadt gele-
genen Schulzentrum. Dabei ist auf eine gute Vernetzung mit der Innenstadt ist zu achten. 

Im Masterplan-Entwurf ( Plan Nr. 9) sind zwei Standorte im Innenstadtbereich für die Dis-
kussion benannt worden, die entsprechend dem Leitbild im westlichen Teil der Innenstadt, 
das sogenannte Bürgerzentrum stärken würden. Bei stärkeren Entwicklungen des Kulturbe-
reichs abseits der Schullandschaft können diese Standortideen südlich der Friedenstraße 
oder längerfristig im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes an Königstraße im Über-
gang zum geplanten Stadtpark in Betracht gezogen werden. 

Daneben bietet die Rathauserweiterung die Chance zur stärkeren Öffnung abseits der 
Verwaltungsfunktion. Eine Kombination mit sonstigen öffentlichen, auch kommerziellen 
Nutzungen (Gastronomie, Stadtbibliothek, ...) ist sinnvoll und kann den Charakter eines 
transparenten Rathauses als Zentrum des öffentlichen, städtischen und politischen Lebens 
für alle Bürger darstellen. 

Kaltenkirchen ist demografisch eine „junge Stadt“. Die Innenstadt wird jedoch von den Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen nur wenig als „ihre City“ begriffen. Im Sinne einer 
langfristigen Bindung und Identifikation der jüngeren Bevölkerungsgruppen mit der Innen-
stadt bedarf es einer Auffrischung der Gestaltung, aber auch an (informellen) Angeboten, 
die junge Menschen wieder in die Innenstadt zieht. Ideen dazu wären z.B. temporäre Ver-
anstaltungen und oder die Einrichtung eines Beachclubs und im Winter einer Eisbahn auf 
dem brachliegenden Bahnhofsareal in Abstimmung mit den Eigentümern. Bei der Entwick-
lung und Konkretisierung sollten die jungen Bürger einbezogen werden. Weitere Ansätze 
wären: 

• Stärkung, Erweiterung und Qualifizierung des gastronomischen Angebotes, insbe-
sondere im Holstenstraßenbereich und / oder Grüner Markt (Hauptlauf) 

• Veranstaltungen und Aktionen, z.B. Musik, Märkte, Stadtfest, open-air-Kino 

• Erweiterung der Freizeitangebote, auch kommerzieller oder temporärer Art, z.B. 
Bowling, evtl. auch Skate-halfpipe oder Beach-Volleyball im Bahnhofsbereich 

• Kino, potentielle Standorte: bisheriger SB-Markt an der Schulstraße oder im 
Bahnhofsquartier38  
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hofsquartier38  

 

Leitziel: Treffpunkte entwickeln, Straßenräume und Freiflächen aufwerten 

Die Innenstadt von Kaltenkirchen benötigt Orte mit hoher Aufenthaltsqualität als Treff-
punkte für verschiedene (Alters-) Gruppen aus dem Stadtgebiet. Der Grüne Markt als zen-
traler Ort wird der Funktion als „Grüne Oase zum Erholen und Entspannen“ gerecht. Auch 
wenn der Platz durch Jugendliche genutzt wird, fehlt es an einer speziellen Ausrichtung auf 
diese Bevölkerungsgruppe. Hier wäre es sinnvoll gemeinsam mit Jugendlichen Maßnahmen 
zu entwickeln, die im Bereich des Grünen Marktes oder angrenzender Bereiche einen in-
formellen Treffpunkt festigen. Als weiter Treffpunkt für Jugendliche ist das Bahnhofsareal 
geeignet. Möglichkeiten bestehen bereits im Zuge der Ausgestaltung des Vorplatzes oder 
als temporäre Nutzung im brach liegendem Bereich. 

Die Kunden des Einzelhandels erwarten heutzutage auch neben dem reinen Einkauf beson-
dere Erlebnisse. Möglichkeiten und Anreize Innenstädte zu besuchen können Feste, kleine 
Konzerte oder sonstige „events“ sein. Neben der Organisation solcher Aktivitäten ist es aus 
Rahmenplansicht wichtig, die baulichen Voraussetzungen und Bereiche mit ansprechender 
Gestaltung zu schaffen, in denen sich die Besucher wohl fühlen und lange aufhalten. Im 
Rahmen der Umgestaltung der Holstenstraße kann der bisher außerhalb der Wochen-
marktzeiten als reine Parkplatzfläche genutzte Bereich zusammen mit der Kreuzung Brau-
erstraße – Am Markt – Holstenstraße platzartig für „events“ vorbereitet und genutzt wer-
den. Dafür ist eine (Teil-)Sperrung der Kfz-Durchfahrt möglich. Eine Wochenmarkt-
erweiterung sollte unter Einbeziehung der Marktbeschicker geprüft werden. Gleichzeitig 
können die hier vorhandenen verkehrlichen Konfliktsituationen entschärft werden. 

Ein weiterer Platz mit Möglichkeiten für die oben beschriebenen „events“ entsteht am 
Bahnhof mit Übergang in die Holstenstraße. 

Aufwertungsbedarf der Straßenräume besteht insbesondere an der Hamburger Straße. 
Hier wird zusätzlich zu der bereits erläuterten Bildung von Raumkanten eine Umgestaltung 
des Straßenraumes zur Minderung des Durchgangsstraßencharakters empfohlen.  

Weiterhin sind die Freiraumqualitäten der Holstenstraße zu modernisieren, um die hier 
angestrebte 1A-Lage, aber auch verkehrliche Mängel aufgrund des Durchgangsverkehrs 
und gemeinsamer Rad-/Fußwege auf sehr engem Raum zu beseitigen. (vgl. Kapitel 5.2.2) 

Wegeverbindungen für den Rad- und Fußverkehr spielen nicht nur unter verkehrlichen 
Aspekten eine Rolle, sondern haben auch für die Erholung Bedeutung. Dies gilt insbeson-
dere für Wegeführungen innerhalb ruhiger Bereiche oder für Wege die an Frei- und Erho-
lungsflächen anbinden. So wäre beispielsweise eine verbesserte Wegführung im Blockinne-
ren vom Rathaus bis zum vorhandenen Weg westlich des Bürgerhauses sinnvoll, um auch 
weitgehend unabhängig von der Holstenstraße eine Durchquerung der Innenstadt zu ermög-
lichen. Auch auf eine Anbindung an die nördlich angrenzende Landschaft und den hier ge-
planten Stadtpark sollten mit Blick auf innenstadtnahe Erholungsmöglichkeiten geachtet 

                                                
38  Der im Rahmenplan dargestellte Standort an der Schulstraße ist als Nutzungsidee zur Belebung des Rathausquartiers 

zu verstehen. Sofern eine Entwicklung und ggf. ein Ausbau des vorhandenen Einzelhandels (Nahversorgung) durch 
den Eigentümer / Nutzer angestrebt wird, so wird auch dieses durch die Ziele des Rahmenplanes gedeckt. 
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werden.  

Wesentlich zur Attraktivität der Innenstadt tragen die teilweise sehr alten und stattlichen 
Bäume bei. Diese gilt es mit besonderer Sorgfalt zu erhalten und die Entwicklungsmög-
lichkeiten der Gehölze zu gewähren. An geeigneten Stellen sind neue Bäume zu ergänzen. 
Insbesondere an den Hauptverkehrsstraßen mindern Bäume erheblich den Durchgangsstra-
ßencharakter. 

 

5.2.2 Verkehr 

Leitziel: Radfahrer- und Fußgängerverkehr fördern 

Nach den Ergebnissen des Verkehrskonzeptes39 spielen der Rad- und Fußverkehr für die 
Erreichbarkeit der Innenstadt bereits heute eine wichtige Rolle. Zudem hat die Innenstadt 
auch für den Rad- und Fußverkehr eine wichtige Verknüpfungsfunktion. Die derzeitige Si-
tuation für den innerstädtischen Rad- und Fußverkehr weist Defizite auf, die durch ver-
schiedene Maßnahmen behoben bzw. reduziert werden sollen. 

Für den Radverkehr im Innenstadtbereich sieht das Verkehrskonzept Fahrradrouten hoher 
Qualität an den um den zentralen Innenstadtbereich herumführenden Hauptverkehrsstraßen 
vor, die sowohl ein schnelles Anfahren der unterschiedlichen Bereiche der Innenstadt von 
Außen als auch ein schnelles Umfahren des zentralen Innenstadtbereichs ermöglichen. In-
nerhalb des zentralen Innenstadtbereiches sind sämtliche Fahrbeziehungen für Radfahrer 
erlaubt, um so ein möglichst direktes und unmittelbares Anfahren aller Ziele in der Innen-
stadt zu ermöglichen. Zur Umsetzung dieses Grundprinzips wird eine Auflösung der weit 
verbreiteten kombinierten Rad- und Fußwege empfohlen: 

• An hoch belasteten Straßen wird eine Führung des Radverkehrs nach dem Tren-
nungsprinzip auf Radstreifen auf Fahrbahnniveau, z.T. auch auf eigenen Radwegen 
vorgesehen (Hamburger Str., Friedenstr.). Für den Bereich Kleiner Markt / Am 
Markt / Schützenstraße / Königsstraße (Landesstraße L 80), der ebenfalls hohe Kfz-
Belastungen aufweist, ist aufgrund beengter Verhältnisse eine Umsetzung des Trenn-
prinzips nicht möglich, so dass in diesem Abschnitt eine Führung im Mischverkehr 
bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h vorgesehen wird. Eine gleichzei-
tige Freigabe zur Benutzung des Gehweges ermöglicht zudem auch weniger ver-
kehrssicheren Radfahrern eine Alternative zur Fahrbahn.   

• In den geringer belasteten Straßen im inneren Bereich der Innenstadt soll überall eine 
Führung der Radfahrer im Mischverkehr erfolgen. Eine Befahrbarkeit in beide Rich-
tungen soll dabei entgegen der heutigen Situation (Schulstraße, Holstenstraße) über-
all möglich sein.  

Insbesondere in den Hauptgeschäftszonen spielen auch der Fußgängerverkehr und die 
Aufenthaltsqualität eine große Rolle. Im Rahmenplan sind daher die Flächen, in denen das 
gleichberechtigte Nebeneinander des Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehrs auch in der Stra-
ßenraumgestaltung zur Geltung kommen soll (Holstenstraße, Am Markt, Schulstraße, 

                                                
39  Gesamtstädtisches Verkehrskonzept für die Stadt Kaltenkirchen, Gertz Gutsche Rümenapp 2009  
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Bahnhofsvorplatz, nördliche Brauerstraße) als Mischverkehrsfläche gekennzeichnet. Dies 
kann durch eine durchgängige Flächengestaltung ohne Bordsteine erfolgen. Notwendige 
gliedernder Elemente, die z.B. der Ausweisung von Parkplätzen oder der Fahrbahn dienen, 
sollten zurückhaltend gestaltet sein und ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen, um z.B. 
den gesamten Straßenraum gut für Veranstaltungen nutzen zu können.  

Die gemäß Verkehrskonzept vorgesehne verkehrliche Funktionszuweisung (Ausweisung 
der Schulstraße als Fahrradstraße, Haupterschließungsfunktion der Brauerstraße) sind bei 
der Detailplanung zu beachten, in Teilbereichen ggf. auch als stufenweise Entwicklung. So 
ist bei Fortbestand des heutigen Sky-Parkplatzes eine Verbesserung der Ein- und Ausfahrt-
situation wichtig. Bei einer Neuentwicklung des gesamten „Rathausquartiers“ im Sinne des 
Rahmenplanes (vgl. Plan Nr. 10) besteht jedoch die Möglichkeit die Zufahrt zu den Park-
plätzen / Tiefgaragen im Blockinneren weiter südlich vorzusehen, so dass im nördlichen 
Bereich mehr Gestaltungsspielraum für eine verbesserte Aufenthaltsqualität entstehen wür-
de und der Kfz-Verkehr möglichst frühzeitig aus dem öffentlichen Raum gelenkt wird. 

Weitere wichtige Maßnahmen zur Förderung des Radfahrer- und Fußgängerverkehrs sind  

• die Schaffung geeigneter Fahrradabstellanlagen am Bahnhof, ggf. auch eines Fahr-
rad-Parkhauses, dessen Realisierbarkeit noch näher zu prüfen wäre. In den inneren 
Bereich der Innenstadt mit einer Vielzahl an Anlaufpunkten sind dagegen dezentrale 
Abstelleinrichtungen sinnvoll. Diese sollen gegenüber der heutigen Situation in ih-
rer Anzahl und Qualität ausgebaut werden; 

• die Schaffung von Querungshilfen an der Hamburger Straße in Form von zwei Que-
rungshilfen im westlichen Abschnitt und eine Verbesserung des vorhandenen Über-
gangs über die Hamburger Straße in Verlängerung der Schulstraße. An der Frieden-
straße ist eine Redzuzierung der Barrierewirkung und im Sinne einer 
Wegeverknüpfung eine Querungshilfe auf Höhe des Bürgerhauses und Anlage eines 
Kreisverkehrs an der Kreuzung mit der Schmalfelder Straße vorgesehen.  

 

Leitziel: Durchgangsverkehr reduzieren, Erreichbarkeit erhalten 

Da der Durchgangsverkehr eine Belastung für die Anlieger darstellt und die Aufenthalts-
qualität reduziert, sollte er soweit möglich vermieden bzw. seine negativen Auswirkungen 
durch anderweitige Maßnahmen gemildert werden. 

Als ein belasteter Bereich wurde die Holstenstraße ermittelt und im Rahmen des Ver-
kehrskonzeptes alternative Lösungsmöglichkeiten zur Verkehrsführung untersucht. Diese 
werden jedoch aufgrund von Bedenken der anliegenden Einzelhändler und politischen 
Gründen derzeit nicht weiterverfolgt. Die im Verkehrskonzept und im Rahmenplan vorge-
schlagene Umgestaltung der Holstenstraße mit einer Aufhebung des bisherigen Trennungs-
prinzips und Umwandlung in eine Mischverkehrsfläche mit einem gleichberechtigten Ne-
beneinander aller Verkehrsarten kann möglicherweise auch zu einer Reduzierung des 
Durchgangsverkehrs beitragen. Die gewünschte Erreichbarkeit mit dem Pkw bleibt weiter-
hin bestehen. Außerdem können mit einer flexiblen Gestaltung bei sich verändernden An-
forderungen und politischen Ansichten die Verkehrsregelungen ohne größeren baulichen 
Umbauaufwand (ggf. auch versuchsweise) geändert werden.  
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Mit der Umgestaltung ist eine Reduzierung des Parkplatzangebotes in der Holstenstraße 
verbunden, da sich nur so mehr Raum für den Fußverkehr und für Auslagen, Außensitz-
plätze u.ä. und damit auch für eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität gewonnen werden 
kann. Eine Erreichbarkeit für den Kfz-Verkehr, z.B. für Ladevorgänge oder den gezielten 
Kurzeinkauf, bleibt durch Optimierung in der Parkraumbewirtschaftung (nur Kurzzeitpar-
ken) auch bei reduziertem Parkplatzangebot bestehen.  

Für die Hamburger Straße als weitere mit Durchgangsverkehr stark belastete Straße ste-
hen als Hauptverkehrsstraße Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen im 
Vordergrund. Durch die im Rahmenplan und Verkehrskonzept vorgesehenen zusätzlichen 
Querungshilfen und die Verbesserung des Übergangs auf Höhe der Schulstraße wird die 
Barrierewirkung reduziert. Auch der für den Kreuzungsbereich Hamburger Straße / Brauer-
straße / Marschweg vorgesehene kleine Kreisverkehr und eine Radverkehrsführung auf 
Radstreifen auf Fahrbahnniveau mildern den Durchgangsstraßencharakter. Der Kreisel be-
tont zudem den Haupteinfahrtsbereich in den inneren Bereich der Innenstadt (Brauerstra-
ße). Soweit möglich sollte im Zuge der Detailplanung geprüft werden, in welchen Berei-
chen eine Begrünung durch Straßenbäume erfolgen kann, die einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität leisten. 

 

Leitziel: Kfz-Verkehrsführung verbessern 

Das Grundprinzip der bisherigen Kfz-Verkehrsführung wird nicht geändert. Verbesserun-
gen in der Verkehrsführung, z.T. auch in dem Zusammenspiel mit dem Rad- und Fußgän-
gerverkehr sollen durch die Einrichtung von Kreisverkehren an den Kreuzungen Schmal-
felder Straße / Friedenstraße und Hamburger Straße / Brauerstraße / Marschweg erreicht 
werden. Als kleiner Änderungsmaßnahme sieht der Rahmenplan die Möglichkeit vor, den 
Fußgängerbereich in der nördlichen Schulstraße aufzuheben und damit eine Befahrbarkeit 
von der Holstenstraße aus zu ermöglichen. Es ist hier weiterhin für den Kfz-Verkehr eine 
Einbahnstraßenregelung von Nord nach Süd vorgesehen. 

Für den in der Analyse ermittelten Konfliktpunkt Kreuzung Brauerstraße / Holstenstraße 
wird eine Verbesserung durch einen gestalterischen Umbau, z.B. durch gesonderte Pflaste-
rung, angestrebt. Bei einer derzeit jedoch nicht weiter verfolgten Veränderungen der Ver-
kehrsführung in der Holstenstraße würde sich für die Umgestaltung des Knotenpunktes ein 
größerer Spielraum ergeben. 

 

Leitziel: Parkraumangebote weiter entwickeln 

Vor dem Hintergrund eines weiteren Einwohnerwachstums, der Stärkung und des Ausbaus 
des Einzelhandels in der Innenstadt sowie des Fortfalls derzeitiger temporärer Parkplätze in 
Folge der angestrebten Nachverdichtung sind neue Parkplatzangebote erforderlich. Dabei 
soll das Parken stärker auf größere Anlagen am Innenstadtrand konzentriert und die Park-
plätze im zentralen Innenstadtbereich vorrangig für Park- und Ladevorgänge kürzerer Dau-
er vorgesehen werden. Wichtige Maßnahmen hinsichtlich des Parkplatzangebotes am In-
nenstadtrand sind: 
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• Erweiterung und gestalterische Attraktivierung der vorhandenen Parkpalette Brauer-
straße, westlich des Bahnhofes. 

• Errichtung eines Parkplatzes auf dem Grundstück Glockengießerwall/Königstraße, 
insbesondere als Parkplatzangebot am Innenstadtrand für den schlechter versorgten 
Zielverkehr aus dem nordöstlichen Stadtgebiet. Zunächst ist er ggf. als ebenerdiger 
Parkplatz, langfristig, z.B. bei Realisierung eines Hotels, auch als Parkhaus, integriert 
in ein Gebäude, denkbar. 

• Einrichtung neuer Parkplatzkapazitäten im Zuge der Weiterentwicklung und mögli-
chen Umnutzung des Blocks Hamburger Straße/Brauerstraße/Schulstraße (Rathaus-
quartier), z.B. in Form einer Tiefgarage ergänzt durch oberirdische Parkplätze im be-
grünten Innenhof. Mit einem großen Parkplatzangebot im Süden der Brauerstraße 
wird diese als wichtiger Zugang zur Innenstadt gestärkt.  

Die Ausrichtung der in den Hauptgeschäftszonen befindlichen Parkplätze vorrangig auf 
kurze Park- und Ladevorgänge und damit Gewährleistung einer guten Pkw-
Erreichbarkeit der Geschäfte, soll durch eine gezielte Parkraumbewirtschaftung mit einer 
Abstufung der möglichen Parkdauer vom Innenstadtrand zu den inneren Bereichen hin 
erfolgen (näheres vgl. Gesamtstädtisches Verkehrskonzept, GGR 2009) 
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6 Handlungsempfehlungen  

6.1 Planungsrechtliche Empfehlungen  

Stärkung des innenstädtischen Einzelhandels über das Planungsrecht 

• Empfehlung:  

Planungsrechtliche Absicherung der Innenstadt als Schwerpunkt für den zentrenrele-
vanten Einzelhandel durch Begrenzung entsprechender Einzelhandelsbetriebe / Sorti-
mente außerhalb der Innenstadt. Aus städtebaulicher Sicht wird für zentrenrelevanten 
Einzelhandel folgende Innenstadtabgrenzung vorgeschlagen, um auf diese Weise den 
Hauptlauf bzw. die 1A-Lage zu stärken (vgl. Abbildung 18). Nahversorgungssortimente 
sind auch außerhalb dieses Bereiches möglich.  

 
Abbildung 18: Abgrenzungsvorschlag für zentrenrelevanten Einzelhandel aus städtebaulicher Sicht  

• Vorgehen:  

Erarbeitung eines Gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts auf Grundlage des 
GFK-Prisma-Gutachtens zu B-Plan Nr. 3, 17. Änderung, von 10/2005: 
Ein solches Konzept soll die fachliche Grundlage für die weitere Steuerung des Einzel-
handels in Kaltenkirchen einschließlich geeigneter Empfehlungen für eine planungs-
rechtliche Absicherung des Gesamtkonzeptes liefern.  
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• Wesentliche Ziele und Aufgaben des Einzelhandelskonzepts  

o Abgrenzung der Innenstadt bzw. des Bereichs für innenstadtrelevanten Einzel-
handel, ggf. auch mit gesonderter Betrachtung der Großflächigkeit und der 
Nahversorgung 

o Beurteilung der Einzelhandelsstandorte außerhalb der Innenstadt 

o Aufstellen eines gesamtstädtischen Standortkonzeptes 

o Festsetzungsempfehlungen zur Umsetzung des Standortkonzeptes: 
Aussagen zur Zulässigkeit von zentren- /nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, 
von großflächigen Betrieben, von Randsortimente, von Verkaufsflächen für 
Handwerks-/Gewerbebetrieben sowie zum Umgang mit vorhandenen Betrieben 
(Bestandsschutz oder dauerhafte Absicherung mit Entwicklungsoption) 

• Planungsrechtliche Umsetzung 

Die planungsrechtliche Absicherung sollte in den Bereichen der Stadt außerhalb der In-
nenstadt durch B-Pläne erfolgen, von denen gemäß Gutachten die stärksten Gefahren 
für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt (Gebiet für zentrenrelevanten Einzel-
handel, vgl. Abbildung 18) ausgehen.  

Für die im Zusammenhang bebauten Orteile (§ 34 BauGB) wäre auch die Anwendung 
des § 9 (2a) BauGB als ein mögliches Instrument zu prüfen. In Zusammenhang mit der 
Überprüfung bzw. Änderung von B-Plänen bzgl. der Einzelhandelsfestsetzungen sollte 
ggf. auch eine Überprüfung hinsichtlich der Zulässigkeit von Spielhallen, Vergnü-
gungsstätten und Einrichtungen mit sexuellem Hintergrund erfolgen. 

 

Umgang mit sonstigen bestehenden und zukünftigen Bebauungsplänen 

Für die Umsetzung der sonstigen Inhalte des Rahmenplanes ist aus Sicht der Gutachter 
(zunächst) keine verbindliche Bauleitplanung erforderlich. Ein B-Plan über das gesamte 
Rahmenplangebiet würde ein sehr aufwändiges Verfahren bedeuten und entspricht nicht 
dem Ziel, einen flexiblen Masterplan zu schaffen. Laufende Änderungen wären vorpro-
grammiert. 

Sinnvoller ist es, bei Bedarf in Zusammenhang mit konkreten baulichen Vorhaben und 
in enger Kooperation mit den jeweiligen Bauherren räumlich begrenzte B-Plan - Ände-
rungen bzw. neue Bebauungspläne in Abstimmung mit den Zielen des Rahmenplanes 
aufzustellen. Vorteile können hierbei in der Bindung an ein konkretes Vorhaben und der 
zeitlichen Befristung für die Realisierung bei entsprechender Verfahrenswahl liegen.  

Die Empfehlung für eine teilräumliche Aufstellung von B-Plänen gilt auch für einfache 
Bebauungspläne, wie sie im nördlichen Untersuchungsgebiet mit den B-Plänen 45 und 
46 vorliegen (hier: Mischgebiet, keine Festsetzungen zum Maß der Nutzung) oder für 
nicht überplante Innenbereiche, die nach § 34 BauGB zu beurteilen sind. Ihr wesentli-
cher Vorteil liegt in der hohen Flexibilität und der oftmals möglichen Vermeidung von 
aufwendigen B-Planänderung-Verfahren. In den weiten Spielräumen liegt jedoch auch 
die Gefahr unerwünschter Entwicklungen. Einfache Bebauungspläne bzw. Gebiete nach 
§ 34 BauGB bedeuten daher: 
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• dass die Stadt wachsam sein muss und in gutem Kontakt zu den Eigentümern steht, 

• der Rahmenplan Innenstadt eine besondere Bedeutung bei der Beurteilung von Vor-
haben hat 

Der Rahmenplan stellt in einigen Teilen Vorhaben exemplarisch dar, deren Maß und 
Art nicht über den § 34 BauGB gedeckt wird. Sofern die Eigentümer oder Investoren 
unter Berücksichtigung der Ziele des Rahmenplanes und in enger Abstimmung mit der 
Stadt Vorhaben realisieren wollen, sollten dann flexibel teilräumliche B-Pläne aufge-
stellt werden. Aufgrund des politisch abgestimmten Rahmenplanes kann so schnell ver-
bindliches Baurecht geschaffen werden. 

 

Aufstellung eines Gestaltungsleitfaden 

Ein sinnvolles Instrument, um durch die Stadt Einfluss auf das Erscheinungsbild zu 
nehmen, stellt eine Gestaltungsleitfaden dar. Er bietet als informelles Instrument genü-
gend Spielräume, um auf die Anforderungen und Rahmenbedingungen von Einzelvor-
haben einzugehen. Ein Leitfaden weist damit in der Praxis Vorteile gegenüber den oft 
zu starren und schnell veraltenden Regelungen einer Gestaltungssatzung oder auch ge-
stalterischen Festsetzungen in B-Plänen auf. Zudem wird eine Satzung häufig als bür-
gerfern und gängelnd empfunden.  

Für die Beratung und Abstimmung mit den Vorhabenträgern / Grundeigentümern bzw. 
den beauftragten Architekten bietet ein Gestaltungsleitfaden eine gute Grundlage, um 
eine ansprechende, innenstadtgerechte Gestaltung zu erzielen. Eine Gestaltungsleitfaden 
stellt somit eine sinnvolle Ergänzung zum Rahmenplan Innenstadt dar.  

Der Kernbereich eines solchen Gestaltungsleitfadens sollte aufgrund der grundsätzlich 
städtebaulich attraktiven Struktur und den Haupteinkaufsbereichen insbesondere die Be-
reiche Holstenstraße, Grüner Markt und Kleiner Markt umfassen. 

 

6.2 Städtebauliche Maßnahmen mit hoher Priorität  

Die nachfolgend angesprochen Maßnahmen fokussieren auf den Städtebau, für den Bereich 
Verkehr wird auf die Handlungsempfehlungen des gesamtamtstädtischen Verkehrskonzep-
tes verwiesen40. 

Straßenraumgestaltung und Verkehrsführung Holstenstraße 

• Vorrangige Konkretisierung der Umgestaltungsplanungen für die Holstenstraße  
unter Einbeziehung der angrenzenden Bereiche bzw. Übergänge insbesondere zur 
Brauerstraße / Am Markt, Schulstraße und zum Vorplatz Bahnhof / Am Bahnhof.  

In diesem Zusammenhang sollten auch die Möglichkeiten zur Markterweiterung und zur 
Nutzung der Flächen für Veranstaltungen, ggf. auch unter zeitweiliger Sperrung der 
Brauerstraße auf Höhe des Marktplatzes für den Kfz-Verkehr, integriert werden. 

                                                
40 Gesamtstädtisches Verkehrskonzept für die Stadt Kaltenkirchen, Gertz Gutsche Rümenapp, 2009 
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Die hohe Priorität für die Umgestaltung der Holstenstraße resultiert aus der den städte-
baulichen und verkehrlichen Defiziten sowie der zentralen Bedeutung für den Einzel-
handel. Ein weiterer Vorteil liegt zudem in der alleinigen Zuständigkeit der Stadt, so 
dass keine ggf. langwierigen Abstimmungen mit anderen Straßenbaulastträgern erfor-
derlich sind und so zeitnah neue Impulse für die Innenstadt realisiert werden können. 
Wichtig bei der Umgestaltungsplanung ist eine Einbindung der Anlieger (Grundeigen-
tümer, Einzelhändler und Dienstleister) und der Marktbeschicker.  

Neukonzeptionierung Marktpassage  

Einer Erneuerung und Modernisierung der Marktpassage kommt aufgrund der städte-
baulich wichtigen Lage am Grünen Markt und der baulich-gestalterischen und funktio-
nalen Defizite mit negativer Ausstrahlung auf das Umfeld ein hohe Bedeutung zu. Hier 
sollten Gespräche mit dem Grundeigentümer aufgenommen werden, um mögliche 
Handlungsoptionen zu entwickeln. Der Rahmenplan schlägt hier gegenüber dem Be-
stand eine intensivierte Flächenausnutzung vor, die ein Handlungsanreiz darstellen 
könnte. 

 

6.3 Organisatorische und sonstige begleitende „weiche“ Maßnahmen 

• Einrichtung eines Stadtmarketings 

Um die gemeinsame Entwicklung von Maßnahmen zu fördern, konkrete Projekte 
umzusetzen und die Stadt als ganzes zu stärken wird die Einrichtung eines Stadt-
marketings empfohlen. Diese Empfehlung resultiert aus dem handlungsorientierten 
Leitziel „Image / Koordination und Synergien“.  

Neben einer konsequenten Vermarktung des Standortes „Innenstadt“ ist dabei, die 
kontinuierliche Verbesserung des Angebotes und die Entwicklung eines eigenen 
Profils das Ziel. Die Innenstadt kann so als attraktiver und in sich geschlossener 
Standort positioniert und erlebbar gemacht werden. 

Räumlicher Tätigkeitsschwerpunkt sollte dabei die Kaltenkirchener Innenstadt sein. 
Eine Beschränkung allein auf diesen Bereich ist aufgrund der Verflechtung mit den 
anderen städtische Bereichen und Nutzungen (z.B. Dodenhof, Ohland-Center) und 
der Bedeutung auch der Außenwirkung der Stadt nicht sinnvoll. Daher wird ein 
Stadtmarketing und nicht ein alleiniges Citymanagement empfohlen.  

Aufgabenfelder im Bereich der Projektentwicklung sind unter anderem eine 
attraktive Nachnutzung der Sky-Immobilie mit „Magnetwirkung“ bei Verlagerung 
des jetzigen Marktes, die Ausrichtung des Entwicklungsareals Bahnhof zur Holsten-
straße/Innenstadt (Magnetfunktion und Frequenzbringer für die Innenstadt), ein ak-
tives Leerstandsmanagement und eine Neustrukturierung der Marktpassage, die An-
siedlung/Umsiedlung von attraktiven, leistungsstarken Einzelhändlern aus 
peripheren Bereichen und eine stärkere Synergienutzung mit Dodenhof.41 

                                                
41  Folgende Aufgaben können im Sinne einer Umsetzung der mit dem Rahmenplan-Innenstadt verfolgten Ent-

wicklungsziele Bestandteil des Stadtmarketings sein: 
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• Kleinteilige kurzfristig umzusetzende Maßnahmen 

Im wesentlichen aus den Anregungen der Beteiligung entnommen, auch um dem 
Bürgern zu signalisieren: „Es passiert etwas!“ 

o Ausschilderung zur besseren innerstädtischen Orientierung 

o Info-Stationen / Info-Terminals an zentralen Standorten wie Bahnhof, Park-
haus, Grüner Markt 

o ggf. Eigentümerbetreuung, insbes. bei Häusern mit dringendem Erneue-
rungsbedarf (evtl. auch gleichzeitige Aufgabe des Stadtmarketings) 

o Kooperativ entwickeltes Projekt „Treffpunkt für die Jugend“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg, den ....... 2009 

 

Architektur + Stadtplanung, HH 

                                                
• ein koordiniertes Auftreten der Kaltenkirchener Kaufmannschaft, 

• Ein aktives Leerstandsmanagement um aktuelle Leerstände (z.B. Friedensstraße) und durch die Ent-
wicklung am Bahnhof zukünftig leer fallenden Räumlichkeiten, z.B. Marktpassage neu zu strukturieren 

• die Ausarbeitung neuer Einzelhandels- und Marketingkonzepte („Einkaufsimage“),  

• Attraktivitätssteigerung der Innenstadt für Jugendliche und junge Erwachsene (Gastronomie, Kultur, 
Sport, Stadtteiltreffpunkte) 

• Koordinationen mit Dodenhof stärken und mögliche Synergien nutzen 

• Koordination von Veranstaltungen auch im öffentlichen Raum (Magnetfunktion für Besucher) 

• Entwicklung langfristiger Themenfelder und neuer, innovativer Stadtinszenierungen die Organisation von 
Veranstaltungen / „events“ im öffentlichen Raum  

• Verknüpfung mit der Werbung für die Innenstadt Kaltenkirchen  
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Anhang 

Übersicht des zeitlichen Ablaufs des Rahmenplanverfahrens 

Tabelle 1: Übersicht der Termine 

 

 

 

 

 

12.07.2007 1. Lenkungsgruppentreffen „Auftaktveranstaltung“  

20.09.2007 
2. Lenkungsgruppentreffen  
(Sachstandsberichte zu Rahmenplan und Fachgutachten sowie Vorbereitung Ana-
lyse-Werkstatt) 

23.10.2007 
Bau- und Umweltausschuss  
(Vorstellung gutachterliche Stellungnahme bzgl. Einzelhandel Innenstadt 

15.11.2007 Analyse-Werkstatt 

13.03.2008 
3. Lenkungsgruppentreffen  
(Sachstandsberichte Rahmenplan und Verkehrsgutachten sowie Vorbereitung  
Konzept-Werkstatt und Öffentlichkeitsarbeit) 

22.07.2008 
1. Verkehrswerkstatt 
(Bericht Bestandserhebung Verkehr, Erarbeitung Zielsystem Verkehr, Diskussion 
Siedlungsstrukturszenarien) 

23.10.2008 
4. Lenkungsgruppentreffen  
(Sachstandsbericht Verkehrswerkstatt, Leitziele Rahmenplan, Vorschläge zu Ver-
kehrskonzept Innenstadt, Abstimmung weiteres Verfahren) 

22.01.2009 Konzept-Werkstatt 

12.02.2009 5. Lenkungsgruppentreffen  

12.03.2009 2 .Verkehrswerkstatt  

26.03.2009 
Öffentlichkeitsveranstaltung  
(Veranstaltung mit Werkstattcharakter zur Präsentation der vorliegenden Ergebnis-
se und Sammlung von Anregungen) 

12.05.2009 Jugendbeteiligung 

16.06.2009 6. Lenkungsgruppentreffen 

  

..... Beschluss von Leitbild und Masterplan durch Stadtvertretung zur Selbstbindung 
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Historischer Abriss  

12. Jh. 
Entstehung des Ortes durch Errichtung einer Kirche im Zuge der Neuorganisation des Kirch-
wesens in Holstein vor 1300 

1301 Urkundlicher Hinweis der Kirche 

1316 
Urkundlicher Hinweis auf das Dorf selbst. Kaltenkirchen besaß damals schon eine Zentrale 
Bedeutung, da die Kirche als Zentrum eines Kirchenspiels die umliegenden Dörfer mitver-
sorgte. 

1867 
Anschluss Schleswig-Holstein an Preußen und funktionaler Wandel vom Bauern- und Kirch-
dorf zur Gewerbegemeinde und zentralem Ort für das weitere Umland. Sprunghafter Anstieg 
der Einwohnerzahl. 

1884 
Bau der Eisenbahn von Altona nach Kaltenkirchen, das Schulangebot, ein Krankenhaus so-
wie eine Meierei festigten die zentrale Bedeutung Kaltenkirchens für seine Nachbargemein-
den. 

1910 1.456 Einwohner. Kaltenkirchen wird die größte Landgemeinde des Kreises Segeberg 

ab 1948 

Beginn einer intensiven Bautätigkeit durch den Bauverein Kaltenkirchen nach Währungsre-
form: Es entstanden im Osten und Südwesten neue Wohnviertel mit Kleinsiedlungen, Reihen-
häusern und Großwohnblocks, die nach deutschen Städten aus dem Osten benannt wurden 
(Marschweg/Funkenberg, Am Vossberg, Am Voßkamp, Krauser Baum, Wulfskamp, Bach-
/Lortzingstraß, Schöne Aussicht, Oersdorfer). 

ab 1949 

Verbesserung der Versorgungsstruktur: 
1949 Anschluss an das Gasnetz der Hamburger Gaswerke 
1953 errichtete die Schleswag das neue Schaltwerk,  
1954 folgte der Bau der Vollkanalisation mit den Klärwerken Nord und Süd und  
1968 der Bau eines zentralen Wasserwerkes am Kamper Weg. 

1950-
1973 

Ca. 3.000 Wohnungen wurden erstellt, und die Bevölkerungszahl stieg im gleichen Zeitraum 
von 4.563 auf über 9.700. 

ab 1950 Beginn des Baus von Schulen, Sportstätten und des Krankenhauses 

1953 Kaltenkirchen wird amtsfreie Gemeinde 

1953 
Ausbau der Verkehrsverbindungen Kaltenkirchens mit Hamburg: Alsternordbahn (A 2), 
Anschluss an die Bundesautobahn Hamburg-Flensburg (A 7) 

ab 1965 

Erschließung der Baugebiete Flottkamp und Flottmoorring durch neue Bauträger, mit drei- 
bis vier, aber auch acht- bis neungeschossigen Wohnblocks, überragt vom 14geschossigen 
Hochhaus am Flottmoorring,  

Es entstanden Einzelhausgebiete“ im Grünen“: Auf dem Kamp, Treuburger Straße/Krauser 
Baum, Wagner-/Weberstraße, In der Heide 

1972 

Beginn des Planfeststellungsverfahren für das Projekt "Großflughafen Kaltenkirchen" in 
einem Areal westlich der A7 zwischen Kaltenkirchen, Lentföhrden im Kreis Segeberg und 
Barmstedt im Kreis Pinneberg. Das Vorhaben wurde aber Anfang der Achtziger Jahre einge-
stellt. 

1972 
Umgemeindungsvertrag mit der Gemeinde Kisdorf: Flächen zur Erweiterung des seit 1964 
bestehenden Gewerbe- und Industriegebiets im Osten 

1973  Verleihung der Stadtrechte 

1977 Eröffnungen von Einzelhandelseinrichtungen wie Famila und IKEA 

1978 

Erster Rahmenplan zur Weiterentwicklung des Zentrums mit dem Hauptziel: Pläne nicht als 
Satzungen festzuschreiben, sondern den Grundstückseigentümern und Geschäftsinhabern die 
Möglichkeit zu geben, weitestgehend befreit von festen baulichen Festsetzungen ihren finan-
ziellen Spielraum auszuschöpfen. 
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ab 1978 

Stagnation der Entwicklung im Zentrum: große Freiflächen, wenig geschlossene Bebauung, 
keine Erhöhung der Attraktivität des Innenzentrums 

Erhöhte Nachfrage an Einzelbauplätzen: weiträumige Ausweisungen neuer Baugebiete im 
Nordosten und Westen des Stadtgebietes 

1980 
Inkrafttreten des neuen Flächennutzungsplans,  
Reduktion der Einwohnerentwicklungsprognosen 

1981 
Beschluss über den Rahmenplan Zentrum: Kaltenkirchen sollte als Wohnstandort attraktiver 
gestaltet werden 

1984 
Fa. IKEA gibt Abwanderungsgedanken bekannt. Verhandlungen mit der Gemeinde Nützen 
und privaten Grundstückseigentümern über Alternativflächen in der Nähe der Autobahn. Be-
bauungsplan zur Ausweisung der erforderlichen Flächen als Sondergebiet. 

1984 Satzungsbeschluss für ein weiteres Gewerbegebiet südlich der B 433 

1984 - 
1986 

Bruch in der aufstrebende Entwicklung von Kaltenkirchen, Stagnation im Wohnungsbau 

Neugestaltung des Zentrums. Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität: Umbau des 
„Kleinen Marktes“, Einrichtung des  Parkplatzes im Schnittpunkt von Königstr. und Holsten-
straße, Bau der Parkpalette an der Brauerstraße, Umbau der Kirchenstraße 

1987 Grundsatzbeschluss für den Bau des Freizeitbades „Holstentherme“ 

ab 1988 
Ausbau der Straßen im Zentrum 

Kaltenkirchen gewinnt als Wohn- und Arbeitsstandort wieder an Attraktivität. 

1989 Umzug der Fa. IKEA von Kaltenkirchen nach Hamburg 

1989 Beschluss über den Rahmenplan II Zentrum 

ab 1991 
Rückgang der Gewerbeinteressenten durch den Wegfall der Einstufung als Zonenrandge-
biet, von Sonderabschreibungsmöglichkeiten, Subvention der Gewerbegrundstückspreise so-
wie der zunehmenden  Investitionsfreudigkeit in Ostdeutschland 

1987 - 
1994 

Hohe Nachfrage an preisgünstigen Wohnungen.  
In den 80er Jahren beschlossenen Bebauungsplänen wurden nun realisiert. Große Baulücken 
innerhalb des Stadtgebiets konnten durch Investitionsfreudigkeit privater Grundstückseigen-
tümer geschlossen werden. 

Schaffung zusätzlicher Anreize für Investoren in Form von Wohnungsbaudarlehen durch die 
Stadt 

 Anstieg der Bevölkerungszahl um 30 % 

1990 Markt- und Standortgutachten der Innenstadt 

ab 1990 
Umsetzung von Maßnahmen des Rahmenplans von 1981: Ausbau der Brauerstraße/Am Markt 
und der Holstenstraße, Ausbau der Landesstraße 80 im Bereich der Königstraße und der 
Schützenstraße 

ab 1993 
Erste gemeinsame strukturelle Überlegungen für die weitere Entwicklung der Nahtstellen 
zwischen den Kommunen Henstedt-Ulzburg, Kisdorf und Kaltenkirchen 

 
Umgemeindung weiterer Flächen der Gemeinde Kisdorf: das vorhandene Gewerbe- und Indu-
striegebiet kann somit verkehrlich besser an die Autobahn angeschlossen werden. 

1998 Aufstufung der Stadt Kaltenkirchen zu einem Mittelzentrum 

1999 
Beschluss des neuen Flächennutzungsplans. Schlagwort „Qualtitatives Wachstum“. 
Prognose Einwohnerentwicklung bis 2010: 21.500 Einwohner  

1998 Ansiedlung der Firma Dodenhof auf dem ehemaligen Ersatzgelände für die Fa. IKEA 
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